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HINWEIS ZUM VERKAUFSPROSPEKT 

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf der Basis des Verkaufsprospekts, der we-
sentlichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen 
Anlagebedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen An-
lagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt abgedruckt. 

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Interessierten sowie jedem Anleger 
des Fonds zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbe-
richt veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daneben sind dem am 
Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Interessierten die wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor 
Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf 
von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. in den 
wesentlichen Anlegerinformationen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der Verkaufspros-
pekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffent-
lichten Halbjahresbericht.  

 

ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN FÜR US-PERSONEN 

Die Warburg Invest AG und/oder dieser Fonds sind und werden nicht gemäß dem United States Investment Com-
pany Act von 1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die Anteile des Fonds sind und werden nicht gemäß dem 
United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundes-
staates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile des Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten 
noch einer US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. Am Erwerb von Anteilen Interes-
sierte müssen ggf. darlegen, dass sie keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwerben 
noch an US-Personen weiterveräußern. Zu den US-Personen zählen natürliche Personen, wenn sie ihren Wohnsitz 
in den Vereinigten Staaten haben. US-Personen können auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, wenn sie 
etwa gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet 
werden. 
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WICHTIGSTE RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN DER 
VERTRAGSBEZIEHUNGEN 

Die Warburg Invest AG erwirbt das Eigentum über die zum WI Global Challenges Index-Fonds gehörenden Ver-
mögensgegenstände. Der Anleger wird durch den Erwerb der Anteile Treugeber und hat schuldrechtliche Ansprü-
che gegen die Gesellschaft. Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden. Sämtliche Veröffentlichungen und 
Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die War-
burg Invest AG wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen. 

Durchsetzung von Rechten 

Das Rechtsverhältnis zwischen der Warburg Invest AG und dem Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen 
richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der Warburg Invest AG ist Gerichtsstand für Klagen des Anlegers gegen 
die Gesellschaft aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die folgende Definition) und in 
einem anderen EU-Staat wohnen, können auch vor einem zuständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. 
Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, ggf. dem Gesetz über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die Warburg Invest AG inländi-
schem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung. 

Die Adresse der Warburg Invest AG lautet: 

 An der Börse 7 

 30159 Hannover 

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, 
soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung anstrengen.  

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs können sich Verbraucher an 
die Schlichtungsstelle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. 

Die Kontaktdaten lauten: 

Schlichtungsstelle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

- Referat ZR 3 - 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de 

www.bafin.de 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzver-
träge über Finanzdienstleistungen können sich die Beteiligten auch an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bun-
desbank wenden. 
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Die Kontaktdaten lauten: 

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank 

Postfach 11 12 32 

60047 Frankfurt 

Telefon: +49 69 2388-1907 oder -1906 

Telefax: +49 69 2388-1919 

Email: schlichtung@bundesbank.de 

Verbraucher sind natürliche Personen, die in den Fonds zu einem Zweck investieren, der überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, die also zu Privatzwecken 
handeln. 

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen oder Dienstleistungsverträgen, die auf elektronischem 
Wege zustande gekommen sind, können sich Verbraucher auch an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU 
wenden (www.ec.europa.eu/consumers/odr). Als Kontaktadresse der KVG kann dabei folgende E-Mail angegeben 
werden: investment@warburg-invest-ag.de. Die Plattform ist selbst keine Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt 
den Parteien lediglich den Kontakt zu einer zuständigen nationalen Schlichtungsstelle. 

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbeilegungsverfahren unberührt. 

 

Widerrufsrecht bei Kauf außerhalb der ständigen Geschäftsräume 

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentvermögen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb 
der ständigen Geschäftsräume desjenigen zustande, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so hat 
der Käufer das Recht, seine Kauferklärung in Textform und ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen zu widerrufen. Die Frist zum Widerruf beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf 
Vertragsschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Be-
lehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des Artikels 246 Absatz 3 Satz 2 und 3 des 
Einführungsgesetzes zum BGB genügt. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derje-
nige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Ein Widerrufsrecht 
besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass (i) entweder der Käufer keine natürliche Person ist, die das 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der nicht ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Ver-
braucher), oder (ii) es zur Verhandlung auf Initiative des Käufers gekommen ist, d. h. er den Käufer zu den Ver-
handlungen aufgrund vorhergehender Bestellung des Käufers aufgesucht hat. Bei Verträgen, die ausschließlich über 
Fernkommunikationsmittel (z. B. Briefe, Telefonanrufe, E-Mails) zustande gekommen sind (Fernabsatzverträge), 
besteht kein Widerrufsrecht.
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II. Verkaufsprospekt 

1 Grundlagen 

1.1 Das Sondervermögen (der Fonds) 

Das Sondervermögen WI Global Challenges Index-Fonds (nachfolgend „Fonds“) ist ein Organismus für gemein-
same Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestra-
tegie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein Invest-
mentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anla-
gen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er 
wird von der Warburg Invest AG (nachfolgend: „Gesellschaft“) mit Sitz in Hannover verwaltet. Die Anteilklasse 
„I“ des WI Global Challenges Index-Fonds wurde am 03.09.2007, die Anteilklasse „EDG“ wurde am 23.11.2011, 
die Anteilklasse „P“ wurde am 19.03.2014 und die Anteilklasse „S“ am 01.01.2018 für unbestimmte Dauer aufgelegt. 
Der Fonds wurde mit Wirkung zum 01.07.2010 von NORDCON Global Challenges Index-Fonds in 
NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds und zum 20.06.2019 in WI Global Challenges Index-Fonds 
umbenannt.  

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger 
nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert 
vom eigenen Vermögen in Form von Sondervermögen an. Der Geschäftszweck des Fonds ist auf die Kapitalanlage 
gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm 
eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der ge-
haltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen. In welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft die Gelder 
der Anleger anlegen darf und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den 
dazugehörigen Verordnungen sowie dem Investmentsteuergesetz (nachfolgend „InvStG“) und den Anlagebedin-
gungen, die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen um-
fassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine Anlagebedingungen” und „Besondere Anlage-
bedingungen”). Anlagebedingungen für ein Publikums-Investmentvermögen müssen vor deren Verwendung von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehört nicht zur In-
solvenzmasse der Gesellschaft. 

1.2 Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen 

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- 
und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Gesellschaft sowie im Internet auf der Homepage der Gesellschaft 
unter www.warburg-invest-ag.de erhältlich. 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements des Fonds, die Risikomanagementme-
thoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögens-
gegenständen sind bei der Gesellschaft an Bankarbeitstagen im Rahmen der üblichen Geschäftszeiten schriftlich 
oder telefonisch unter der Rufnummer 0511-12354-0 erhältlich. 

Sofern die Gesellschaft einzelnen Anlegern weitere Informationen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios 
oder dessen Wertentwicklung übermittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich allen Anlegern des Fonds zur 
Verfügung stellen. Die Anleger können unter https://reporting.warburg-invest-ag.de/ einen elektronischen Zugang 
zu diesen Daten beantragen. Voraussetzung ist der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung. 
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1.3 Anlagebedingungen und deren Änderungen 

Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt III. in dieser Unterlage 
abgedruckt. Die Anlagebedingungen können von der Gesellschaft geändert werden. Änderungen der Anlagebedin-
gungen bedürfen der Genehmigung durch die BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze des Fonds bedürfen zu-
sätzlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Änderungen der Anlagegrundsätze des Fonds 
sind nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft den Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder ohne 
weitere Kosten vor dem Inkrafttreten der Änderungen zurückzunehmen oder ihre Anteile gegen Anteile an Invest-
mentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Investmentver-
mögen von der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden. 

Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder im Internet auf der Homepage der Gesellschaft unter www.warburg-invest-
ag.de bekannt gemacht. Betreffen die Änderungen Vergütungen und Aufwandserstattungen, die aus dem Fonds 
entnommen werden dürfen, oder die Anlagegrundsätze des Fonds oder wesentliche Anlegerrechte, werden die An-
leger außerdem über ihre depotführenden Stellen durch ein Medium informiert, auf welchem Informationen für 
eine den Zwecken der Informationen angemessene Dauer gespeichert, einsehbar und unverändert wiedergegeben 
werden, etwa in Papierform oder elektronischer Form (sogenannter dauerhafter Datenträger). Diese Information 
umfasst die wesentlichen Inhalte der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die Rechte der Anleger in Zusam-
menhang mit der Änderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weitere Informationen erlangt werden können. 

Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von Regelungen zu 
den Vergütungen und Aufwendungserstattungen treten frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft, wenn nicht mit Zustimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. Änderungen der bisherigen 
Anlagegrundsätze des Fonds treten ebenfalls frühestens drei Monate nach Bekanntmachung in Kraft. 

2 Verwaltungsgesellschaft 

2.1 Firma, Rechtsform und Sitz 

Die Gesellschaft ist eine am 13. August 1999 gegründete Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft (AG). Die Firma der Gesellschaft lautet Warburg Invest AG. Die Gesellschaft 
hat mit Wirkung vom 08. Januar 2019 von NORD/LB Asset Management AG in Warburg Invest AG umfirmiert. 
Sie hat ihren Sitz in 30159 Hannover, An der Börse 7. 

Die Gesellschaft hat eine Erlaubnis als OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB. Seit dem 22. Mai 
2000 durfte die Gesellschaft neben Wertpapier-Sondervermögen auch Geldmarkt- und Investmentfondsanteil-Son-
dervermögen verwalten. Nach Inkrafttreten des InvG am 1. Januar 2004 durfte die Gesellschaft seit 2004 Richtli-
nienkonforme Sondervermögen (OGAW) verwalten. Unter dem 27. Juni 2008 wurde der Gesellschaft darüber hin-
aus von der BaFin die Genehmigung zur Verwaltung von Sonstigen Sondervermögen erteilt. Die BaFin hat der Ge-
sellschaft darüber hinaus unter dem 30. Dezember 2013 eine Erlaubnis als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach 
dem KAGB erteilt. 

2.2 Vorstand und Aufsichtsrat 

Nähere Angaben über den Vorstand, die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und den Gesellschafterkreis sowie 
über die Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals befinden sich am Schluss dieses Verkaufsprospekts im 
Abschnitt „Nähere Angaben über die Gesellschaft”. 

2.3 Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel 

Die Gesellschaft hat ein Stammkapital in Höhe von 5.200.000,- Euro. Das haftende Eigenkapital der Gesellschaft 
beträgt ca. 12.300.000,- Euro.  
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Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch die Verwaltung von Investmentvermögen ergeben, 
die nicht der OGAW-Richtlinie entsprechen, sogenannte alternative Investmentvermögen (nachfolgend „AIF“), 
und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt durch: Eigenmittel 
in Höhe von wenigstens 0,01 Prozent des Wertes der Portfolios aller verwalteten AIF, wobei dieser Betrag jährlich 
überprüft und angepasst wird.  

3 Verwahrstelle 

3.1 Identität der Verwahrstelle 

Für den Fonds hat das Kreditinstitut Landesbank Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart, Am Hauptbahnhof 2, 
die Funktion der Verwahrstelle übernommen. Die Landesbank Baden-Württemberg ist eine rechtsfähige Anstalt 
öffentlichen Rechts. Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem Recht. 

3.2 Aufgaben der Verwahrstelle  

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Sondervermögen vor. Die Verwahrstelle 
verwahrt die Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Bei Vermögensgegenständen, die nicht 
verwahrt werden können, prüft die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesellschaft Eigentum an diesen Vermögens-
gegenständen erworben hat. Sie überwacht, ob die Verfügungen der Gesellschaft über die Vermögensgegenstände 
den Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben bei einem an-
deren Kreditinstitut sowie Verfügungen über solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle 
zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den Anlagebedin-
gungen und den Vorschriften des KAGB vereinbar ist. 

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufgaben: 

 Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds , 
 sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Wertermittlung der Anteile den 

Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen,  
 sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger getätigten Geschäften der Gegen-

wert innerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt,  
 sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vorschriften des KAGB und nach den Anlagebedin-

gungen verwendet werden,  
 Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds sowie gegebenenfalls 

Zustimmung zur Kreditaufnahme,  
 sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpapierdarlehen rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden 

sind. 

3.3 Unterverwahrung 

Angaben zu einer etwaigen Unterverwahrung und möglicherweise daraus folgenden Interessenkonflikten sind unter 
Abschnitt IV. dargestellt. 

3.4 Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegenstände verantwortlich, die von ihr oder mit ihrer Zu-
stimmung von einer anderen Stelle verwahrt werden. Im Falle des Verlustes eines solchen Vermögensgegenstandes 
haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds und dessen Anlegern, es sei denn der Verlust ist auf Ereignisse au-
ßerhalb des Einflussbereichs der Verwahrstelle zurückzuführen. Für Schäden, die nicht im Verlust eines Vermö-
gensgegenstandes bestehen, haftet die Verwahrstelle grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den 
Vorschriften des KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat.  
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3.5 Zusätzliche Informationen 

Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern Informationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle 
und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen Interessenkonflikten in Zusammenhang mit der 
Tätigkeit der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer. 
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4  Risikohinweise 

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds sollten Anleger die nachfolgenden Risikohin-
weise zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und 
diese bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann für 
sich genommen oder zusammen mit anderen Umständen die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds 
gehaltenen Vermögensgegenstände nachteilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert 
auswirken.  

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindli-
chen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von 
ihm in den Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollständig zurück. Der Anleger könnte sein in den Fonds 
investiertes Kapital teilweise oder in Einzelfällen sogar ganz verlieren. Wertzuwächse können nicht garantiert 
werden. Das Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom 
Anleger investierte Kapital hinaus besteht nicht. 

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten 
kann die Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene weitere Risiken und Unsicherheiten beeinträchtigt 
werden, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, 
enthält weder eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über das Ausmaß oder die Bedeu-
tung bei Eintritt einzelner Risiken. 

4.1 Risiken einer Fondsanlage 

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in einen OGAW typischerweise verbunden sind. 
Diese Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom 
Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken. 

4.1.1 Schwankung des Fondsanteilwerts 

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds, geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten 
Anteile. Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Marktwerte aller Vermögensgegenstände im Fonds-
vermögen abzüglich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten des Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher 
von dem Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände und der Höhe der Verbindlichkeiten des Fonds 
abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögensgegenstände oder steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so fällt der 
Fondsanteilwert.  

4.1.2 Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers 
ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen - insbesondere unter Berücksichtigung der 
individuellen steuerlichen Situation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen Steuerberater wenden.  

4.1.3 Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmigung der BaFin ändern. Dadurch können auch Rechte 
des Anlegers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch eine Änderung der Anlagebedingungen die Anlage-
politik des Fonds ändern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden Kosten erhöhen. Die Gesellschaft kann die 
Anlagepolitik zudem innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Ände-
rung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern. Hierdurch kann sich das mit dem 
Fonds verbundene Risiko verändern. 
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4.1.4 Aussetzung der Anteilrücknahme  

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Außer-
gewöhnliche Umstände in diesem Sinne können z.B. sein: wirtschaftliche oder politische Krisen, Rücknahmeverlan-
gen in außergewöhnlichem Umfang sowie die Schließung von Börsen oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder 
sonstige Faktoren, die die Ermittlung des Anteilwerts beeinträchtigen. Daneben kann die BaFin anordnen, dass die 
Gesellschaft die Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Öffentlichkeit 
erforderlich ist. Der Anleger kann seine Anteile während dieses Zeitraums nicht zurückgeben. Auch im Fall einer 
Aussetzung der Anteilrücknahme kann der Anteilwert sinken; z. B. wenn die Gesellschaft gezwungen ist, Vermö-
gensgegenstände während der Aussetzung der Anteilrücknahme unter Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert 
nach Wiederaufnahme der Anteilrücknahme kann niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 
Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile direkt eine Auflösung des Son-
dervermögens folgen, z.B. wenn die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, um den Fonds dann aufzulösen. 
Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann und dass 
ihm wesentliche Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen oder insgesamt 
verloren gehen. 

4.1.5 Auflösung des Fonds 

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds zu kündigen. Die Gesellschaft kann den Fonds nach 
Kündigung der Verwaltung ganz auflösen. Das Verfügungsrecht über den Fonds geht nach einer Kündigungsfrist 
von sechs Monaten auf die Verwahrstelle über. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm ge-
plante Haltedauer nicht realisieren kann. Bei dem Übergang des Fonds auf die Verwahrstelle können dem Fonds 
andere Steuern als deutsche Ertragssteuern belastet werden. Wenn die Fondsanteile nach Beendigung des Liquida-
tionsverfahrens aus dem Depot des Anlegers ausgebucht werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet wer-
den.  

4.1.6 Übertragung aller Vermögensgegenstände des Fonds auf ein anderes offenes Publikums-In-
vestmentvermögen (Verschmelzung) 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds auf einen anderen OGAW übertragen. Der An-
leger kann seine Anteile in diesem Fall (i) zurückgeben, (ii) oder behalten mit der Folge, dass er Anleger des über-
nehmenden OGAW wird, (iii) oder gegen Anteile an einem offenen Publikums-Investmentvermögen mit vergleich-
baren Anlagegrundsätzen umtauschen, sofern die Gesellschaft oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen ein sol-
ches Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen verwaltet. Dies gilt gleichermaßen, wenn die Ge-
sellschaft sämtliche Vermögensgegenstände eines anderen offenen Publikums-Investmentvermögen auf den Fonds 
überträgt. Der Anleger muss daher im Rahmen der Übertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung 
treffen. Bei einer Rückgabe der Anteile können Ertragssteuern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in Anteile 
an einem Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kann der Anleger mit Steuern belastet wer-
den, etwa wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher ist als der Wert der alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaf-
fung. 

4.1.7 Übertragung des Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Der Fonds bleibt 
dadurch zwar unverändert, wie auch die Stellung des Anlegers. Der Anleger muss aber im Rahmen der Übertragung 
entscheiden, ob er die neue Kapitalverwaltungsgesellschaft für ebenso geeignet hält wie die bisherige. Wenn er in 
den Fonds unter neuer Verwaltung nicht investiert bleiben möchte, muss er seine Anteile zurückgeben. Hierbei 
können Ertragssteuern anfallen. 
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4.1.8 Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des 
Fonds kann fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Es bestehen keine Garantien der Gesellschaft oder Dritter 
hinsichtlich einer bestimmten Mindestzahlungszusage bei Rückgabe oder eines bestimmten Anlageerfolgs des 
Fonds. Anleger könnten somit einen niedrigeren als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Ein bei 
Erwerb von Anteilen entrichteter Ausgabeaufschlag bzw. ein bei Veräußerung von Anteilen entrichteter Rücknah-
meabschlag kann zudem, insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar 
aufzehren.  

4.2 Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage in einzelne Vermögensgegenstände durch den Fonds 
einhergehen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögensge-
genstände beeinträchtigen und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital 
auswirken.  

4.2.1 Wertveränderungsrisiken 

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, unterliegen Risiken. So kön-
nen Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt 
oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.  

4.2.2 Kapitalmarktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapital-
märkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere 
an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwan-
kungen der Kurs- und Marktwerte können auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität 
eines Emittenten zurückzuführen sein.  

4.2.3 Kursänderungsrisiko von Aktien 

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. 
Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unterneh-
mens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen 
der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt ins-
besondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen 
organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken 
Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen 
Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Aus-
wirkung auf den Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen. 

4.2.4 Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau 
ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen 
zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Markt-
zins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite 
des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen je-
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doch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpa-
piere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 
Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als fest-
verzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit 
von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können sich die Zinssätze verschiedener, auf 
die gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich 
entwickeln. 

4.2.5 Risiko von negativen Habenzinsen 

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung des Fonds 
an. Für diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der dem European Interbank Offered Rate (Euri-
bor) abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die vereinbarte Marge, so führt dies zu 
negativen Zinsen auf dem entsprechenden Konto. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen 
Zentralbank können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen. 

4.2.6 Kursänderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen 

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. 
Die Entwicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhängig von der Kursentwicklung der 
Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien können sich daher auch auf 
die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken. Optionsanleihen, die dem Emittenten das Recht 
einräumen dem Anleger statt der Rückzahlung eines Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Ak-
tien anzudienen (Reverse Convertibles), sind in verstärktem Maße von dem entsprechenden Aktienkurs abhängig. 

4.2.7 Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte abschließen. Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der 
Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden: 

 Durch die Verwendung von Derivaten können Verluste entstehen, die nicht vorhersehbar sind und sogar 
die für das Derivatgeschäft eingesetzten Beträge überschreiten können. 

 Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes vermin-
dern. Vermindert sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos, kann die Gesellschaft gezwungen 
sein, die erworbenen Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegen-
den Vermögenswertes kann der Fonds ebenfalls Verluste erleiden. 

 Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. 
Eine Position in Derivaten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) wer-
den. 

 Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als 
dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei Abschluss des Ge-
schäfts nicht bestimmbar sein. 

 Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basis-
werte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf 
von Optionen besteht die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermögenswerten zu einem höheren 
als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem ak-
tuellen Marktpreis verpflichtet. Der Fonds erleidet dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der 
eingenommenen Optionsprämie. 

 Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesellschaft für Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die 
Differenz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und dem Marktkurs zum Zeitpunkt der 
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Glattstellung bzw. Fälligkeit des Geschäftes zu tragen. Damit würde der Fonds Verluste erleiden. Das Risiko 
des Verlusts ist bei Abschluss des Terminkontrakts nicht bestimmbar.  

 Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden. 
 Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die künftige Entwicklung von zugrunde liegenden 

Vermögensgegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten können sich im Nachhinein als unrich-
tig erweisen. 

 Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können zu einem an sich günstigen Zeit-
punkt nicht gekauft bzw. verkauft werden oder müssen zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft oder ver-
kauft werden. 

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannte over-the-counter (OTC)-Geschäfte, können folgende Risiken auftre-
ten: 

 Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Gesellschaft die für Rechnung des Fonds am OTC-Markt 
erworbenen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräußern kann.  

 Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann aufgrund der individuellen Vereinbarung schwie-
rig, nicht möglich bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein. 

4.2.8 Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten 

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte Sicherheiten. Derivate können im Wert steigen. Die erhaltenen Sicher-
heiten könnten dann nicht mehr ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft 
gegenüber dem Kontrahenten in voller Höhe abzudecken. 

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in Staatsanleihen hoher Qualität oder in Geldmarktfonds 
mit kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch 
ausfallen. Staatsanleihen und Geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. Bei Beendigung des Geschäfts könn-
ten die angelegten Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar sein, obwohl sie von der Gesellschaft für den 
Fonds in der ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück gewährt werden müssen. Dann müsste der Fonds die bei 
den Sicherheiten erlittenen Verluste tragen. 

4.2.9 Risiko bei Verbriefungspositionen ohne Selbstbehalt 

Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen verbriefen (Verbriefungspositionen) und nach dem 1. Januar 2011 
emittiert wurden, nur noch erwerben, wenn der Forderungsschuldner mindestens 5 Prozent des Volumens der Ver-
briefung als sogenannten Selbstbehalt zurückbehält und weitere Vorgaben einhält. Die Gesellschaft ist daher ver-
pflichtet, im Interesse der Anleger Maßnahmen zur Abhilfe einzuleiten, wenn sich Verbriefungen im Fondsvermö-
gen befinden, die diesen EU-Standards nicht entsprechen. Im Rahmen dieser Abhilfemaßnahmen könnte die Ge-
sellschaft gezwungen sein, solche Verbriefungspositionen zu veräußern. Aufgrund rechtlicher Vorgaben für Banken, 
Fondsgesellschaften und Versicherungen besteht das Risiko, dass die Gesellschaft solche Verbriefungspositionen 
nicht oder nur mit starken Preisabschlägen bzw. mit großer zeitlicher Verzögerung verkaufen kann.  

4.2.10 Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für die im Fonds ge-
haltenen Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem Wertzuwachs des Fonds liegen.  

4.2.11 Währungsrisiko 

Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds er-
hält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser 
Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des 
Fondsvermögens. 
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4.2.12 Konzentrationsrisiko 

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte, dann ist der Fonds von 
der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

4.2.13 Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile 

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, die für den Fonds erworben werden (sogenannte „Ziel-
fonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegen-
stände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander un-
abhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte 
Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können 
sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu 
kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Ge-
sellschaft übereinstimmen. Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah 
bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie gegebenen-
falls erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der 
Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie 
diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds 
zurückgibt. 

4.3 Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Fonds und Risiken im Zusammen-
hang mit vermehrten Zeichnungen oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen können. Dies kann dazu 
führen, dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft nicht nachkommen kann 
bzw. dass die Gesellschaft die Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. 
Der Anleger kann gegebenenfalls die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren und ihm kann das investierte 
Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Verwirklichung der Liqui-
ditätsrisiken könnte zudem der Wert des Fondsvermögens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die Gesell-
schaft gezwungen ist, soweit gesetzlich zulässig, Vermögensgegenstände für den Fonds unter Verkehrswert zu ver-
äußern. Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die Rückgabeverlangen der Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem 
zur Aussetzung der Rücknahme und im Extremfall zur anschließenden Auflösung des Fonds führen. 

4.3.1 Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände 

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Diese Vermögensgegenstände kön-
nen gegebenenfalls nur mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder gar nicht weiterveräußert werden. 
Auch an einer Börse zugelassene Vermögensgegenstände können abhängig von der Marktlage, dem Volumen, dem 
Zeitrahmen und den geplanten Kosten gegebenenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen veräußert werden. 
Obwohl für den Fonds nur Vermögensgegenstände erworben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert 
werden können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur mit Verlust veräußert 
werden können. 

4.3.2 Risiko durch Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung können 
sich durch steigende Zinssätze negativ auf das Fondsvermögen auswirken. Muss die Gesellschaft einen Kredit zu-
rückzahlen und kann ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im Fonds vorhandene Liquidität ausgleichen, 
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ist sie möglicherweise gezwungen, Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu schlechteren Konditionen als geplant 
zu veräußern. 

4.3.3 Risiken durch vermehrte Rückgaben oder Zeichnungen 

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem Fondsvermögen Liquidität zu bzw. aus dem Fondsver-
mögen Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse können nach Saldierung zu einem Nettozu- oder -abfluss der liquiden 
Mittel des Fonds führen. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager veranlassen, Vermögensgegen-
stände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die 
Zu- oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für den Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. unterschrit-
ten wird. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten werden dem Fonds belastet und können die Wertent-
wicklung des Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich eine erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Wert-
entwicklung des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die Mittel nicht oder nicht zeitnah zu angemessenen Be-
dingungen anlegen kann. 

4.3.4 Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/ Ländern 

Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für den Fonds insbesondere in bestimmten Regionen/ Ländern getä-
tigt werden. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/ Ländern kann es zu Abweichungen zwischen den Han-
delstagen an Börsen dieser Regionen/ Länder und Bewertungstagen des Fonds kommen. Der Fonds kann möglich-
erweise an einem Tag, der kein Bewertungstag ist, auf Marktentwicklungen in den Regionen/ Ländern nicht am 
selben Tag reagieren oder an einem Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen Regionen/ Ländern ist, auf dem 
dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann der Fonds gehindert sein, Vermögensgegenstände in der erforderli-
chen Zeit zu veräußern. Dies kann die Fähigkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, Rückgabeverlangen oder sonsti-
gen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

4.4 Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den Fonds im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit einer 
anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der Vertragspartner seinen 
vereinbarten Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die Wertentwicklung des Fonds beein-
trächtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und das vom Anleger investierte Kapital auswirken.  

4.4.1 Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer zentrale Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfolgend „Kontra-
hent“), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko be-
schreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Ten-
denzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpa-
piere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei 
eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenri-
siko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung des Fonds geschlossen werden. 

4.4.2 Risiken im Zusammenhang mit der Nachbildung eines Wertpapierindizes 

Im Gegensatz zu Wertpapierfonds, die maximal 10 Prozent ihres Wertes in Wertpapiere eines Emittenten anlegen 
können, können Wertpapierindex-Fonds, die einen anerkannten Index nachbilden, maximal 35 Prozent des Wertes 
des Fonds in Wertpapiere eines Emittenten anlegen. 

DER GRUNDSATZ DER RISIKOMISCHUNG GILT NUR EINGESCHRÄNKT. 
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4.4.3 Risiko durch zentrale Kontrahenten 

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty - „CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Ge-
schäfte für den Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als 
Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein CCP sichert sich gegen das 
Risiko, dass seine Geschäftspartner die vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch eine Reihe von 
Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus den eingegangenen Geschäften auszuglei-
chen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein 
CCP seinerseits überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft für den Fonds  betroffen 
sein können. Hierdurch können Verluste für den Fonds entstehen.  

4.5 Operationelle und sonstige Risiken des Fonds 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus 
menschlichem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten ergeben können. Diese Risiken kön-
nen die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das 
vom Anleger investierte Kapital auswirken.  

4.5.1 Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände oder Naturkatastrophen 

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missver-
ständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse 
wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. 

4.5.2 Länder- oder Transferrisiko 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähig-
keit der Währung, fehlender Transferbereitschaft seines Sitzlandes, oder aus ähnlichen Gründen, Leistungen nicht 
fristgerecht, überhaupt nicht oder nur in einer anderen Währung erbringen kann. So können z.B. Zahlungen, auf 
die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in einer Währung erfolgen, die aufgrund von 
Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuld-
ner in einer anderen Währung, so unterliegt diese Position dem oben dargestellten Währungsrisiko.  

4.5.3 Rechtliche und politische Risiken  

Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt werden, in denen deutsches Recht keine Anwen-
dung findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. Hieraus resultie-
rende Rechte und Pflichten der Gesellschaft für Rechnung des Fonds können von denen in Deutschland zum Nach-
teil des Fonds bzw. des Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche Entwicklungen einschließlich der Änderun-
gen von rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht oder zu 
spät erkannt werden oder zu Beschränkungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegen-
stände führen. Diese Folgen können auch entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gesell-
schaft und/oder die Verwaltung des Fonds in Deutschland ändern. 

4.5.4 Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, steuerliches Risiko 

Die Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften in diesem Verkaufsprospekt gehen von der derzeit bekannten 
Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt kör-
perschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuer-
liche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 
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Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Fonds für vorangegangene Geschäftsjahre (z.B. 
aufgrund von steuerlichen Außenprüfungen) kann bei einer für Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Kor-
rektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für vorangegangene Geschäftsjahre zu 
tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Fonds investiert war. Umgekehrt kann 
für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und 
für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an dem Fonds beteiligt war, nicht mehr zu Gute kommt, weil er 
seine Anteile vor Umsetzung der Korrektur zurückgegeben oder veräußert hat. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in 
einem anderen als dem eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum steuerlich erfasst werden und sich dies beim 
einzelnen Anleger negativ auswirkt. 

4.5.5 Schlüsselpersonenrisiko 

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicher-
weise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements 
ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträ-
ger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren. 

4.5.6 Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das 
aus Insolvenz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. höherer Gewalt resultieren kann.  

4.5.7 Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien verzögert oder 
nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht 
entsprechend auch beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen für den Fonds. 

4.6 Erläuterung des Risikoprofils des Fonds 

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich Chancen 
und Risiken ergeben: 

 Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten, 
 Unternehmensspezifische Entwicklungen, 
 Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro, 
 mögliche Konzentration auf bestimmte Sektoren, Länder oder Marktsegmente. 

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von 
Bedeutung sein: 

 Kontrahentenrisiken: Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Geschäfte mit verschiedenen/einem Ver-
tragspartner ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht 
mehr nachkommen können. 

 Operationelle Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen: 
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste 
durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Ver-
wahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner 
Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst 
werden 
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 Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf gemäß seiner Anlagebedingungen Derivatgeschäfte einsetzen. 
Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels De-
rivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. 

4.7 Erhöhte Volatilität 

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des Einsatzes von Derivat-Techniken eine erhöhte Volati-
lität auf, d. h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und 
nach unten unterworfen sein. 

5 Profil des typischen Anlegers 

Anteile an manchen Anteilklassen des Fonds dürfen nur von bestimmten Anlegern erworben und gehalten werden. 
Sie sind im Abschnitt „Anteile - Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen“ beschrieben. 

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung 
verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, 
und keine Garantien bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Anleger sollten über Basiskenntnisse 
und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen. 

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren 
aus dem Fonds zurückziehen wollen. Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern 
soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und 
seinem Anlagehorizont entspricht. 

5.1 Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen 

5.1.1 Anlageziel und -strategie 

Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds.  

Ziel des WI Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® 
unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von 
der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nach-
haltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds WI Global Challenges 
Index-Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexver-
änderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) erworben. Dabei darf der Duplizierungsgrad 
95 Prozent nicht unterschreiten. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der Wertpapiere und Derivate im Fonds 
aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wertpapierindex übereinstimmt. Eine Darstellung der Berechnungs-
methodik findet sich in § 4 Absatz 3 bis 5 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“.  

Der Index, der 50 weltweite Unternehmen mit höchster Nachhaltigkeitsperformance beinhaltet, soll einen klaren 
und tendenziell strengen Nachhaltigkeitsansatz verkörpern. Die Niedersächsische Börse wählt hierfür in Zusam-
menarbeit mit der oekom research AG, Goethestr. 28, D-80336 München, die jeweils führenden Unternehmen aus 
jeder Industrie bezüglich langfristiger ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien aus. Dabei ist entschei-
dend, inwieweit sich die Unternehmen aktiv den großen globalen Herausforderungen stellen. Im Rahmen einer um-
fassenden Analyse von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zielsystemen wurden dafür sieben glo-
bale Handlungsfelder identifiziert. Im Einzelnen sind dies die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawan-
dels, die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser, ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern, 
der Erhalt der Artenvielfalt, der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Bekämpfung der Armut sowie die 
Etablierung von Governance-Strukturen.  

Die sieben Handlungsfelder werden durch Positiv- und Ausschlusskriterien konkretisiert. Die Zusammenstellung 
des Index erfolgt daraufhin in zwei Stufen. Im ersten Schritt wird im Rahmen eines Ratingvergabeverfahrens die 
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Einhaltung von entsprechenden sozialen und ökologischen Standards geprüft. Lediglich Unternehmen, die einen 
bestimmten Status erreichen, qualifizieren sich grundsätzlich für den Index. Im Anschluss wird überprüft, ob diese 
Unternehmen gegen bestimmte Ausschlusskriterien verstoßen. Ist dies der Fall, werden diese Unternehmen aus dem 
Kreis der grundsätzlich qualifizierten Werte heraus genommen. 

In einem zweiten Schritt werden diejenigen Unternehmen identifiziert, die vor dem Hintergrund der oben beschrie-
ben Kriterien einen substantiellen Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen leisten. Eine finanz-
technische Analyse stellt sicher, dass die ausgewählten Unternehmen den Mindestanforderungen an die Marktkapi-
talisierung genügen.  

Die Zusammensetzung und Gewichtung des Global Challenges Index® wird zweimal jährlich im Hinblick auf die 
Titelauswahl überprüft (31.3. und 30.09.) Eine detaillierte Beschreibung des Index und seiner Funktionsweise ist auf 
der Homepage der BÖAG Börsen AG Hamburg und Hannover unter http://www.boersenag.de verfügbar. 

Nähere Informationen zu dem Index können unter www.gcindex.com/de/ abgerufen werden. 

Der Fonds bildet den Global Challenges Index® ab. Der Global Challenges Index® wird von der BÖAG Börsen 
AG administriert. BÖAG Börsen AG kann bis 1. Januar 2020 bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde 
ESMA die Aufnahme in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten 
beantragen. Im Zeitpunkt der letzten Überarbeitung dieses Verkaufsprospekts war BÖAG Börsen AG noch nicht im 
öffentlichen Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten bei der europäischen Wert-
papieraufsichtsbehörde ESMA aufgeführt. 

Die Gesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen 
würde, wenn der Vergleichsindex sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. 

Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise wesentliche Risiken der 
Fondsanlage“ erläutert. 

Indexnachbildende Fonds versuchen, die Bestandteile des Referenzwerts so genau wie möglich nachzubilden, indem 
sie alle Wertpapiere, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, in einem Verhältnis halten, das der jeweiligen 
Gewichtung im Referenzwert ähnlich ist.  

Es kann jedoch Fälle geben, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, sämtliche Bestandteile des Referenzwerts 
gemäß den Gewichtungen des Referenzwerts zu erwerben, oder in denen dies den Anteilinhabern Nachteile bringen 
würde (wenn beispielsweise bei der Zusammenstellung eines Wertpapierportfolios zur Abbildung des Referenzwerts 
erhebliche Kosten anfallen oder wenn ein im Referenzwert enthaltenes Wertpapier vorübergehend illiquide, nicht 
verfügbar oder weniger liquide wird oder wenn für den Fonds rechtliche Einschränkungen gelten, die auf den Refe-
renzindex keine Anwendung finden).  

Dabei ist zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. So wirken sich 
Transaktionskosten und Verwaltungskosten wertmindernd auf die Anteilpreisentwicklung aus. Diese werden bei 
der Berechnung des Index nicht erfasst. 

Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter halbjährlich angepasst, auch diese Änderungen führen 
im Fonds zu Transaktionskosten.  

Die Gesellschaft weist einen prognostizierten Tracking Error aus. Der prognostizierte Tracking Error ist nicht als 
Obergrenze für den tatsächlichen Tracking Error zu verstehen. 

Die Ermittlung des prognostizierten Tracking Errors erfolgt mit einer Standardsoftware zur Risikoanalyse von Port-
folien und Indizes. Hierbei kommt ein marktübliches, standardisiertes Faktormodell zum Einsatz. 

Der prognostizierte Tracking Error beträgt auf dieser Basis derzeit: 0,09 Prozent. 
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Anleger sollten beachten, dass es sich bei der Angabe des prognostizierten Tracking Errors nur um einen Schätzwert 
für den tatsächlichen Tracking Error unter normalen Marktbedingungen handelt und der prognostizierte Tracking 
Error somit nicht als feste Grenze zu verstehen ist. 

Unter realen Marktbedingungen kann es zu einer deutlichen Abweichung zwischen dem prognosti-zierten Tracking 
Error und dem tatsächlichen Tracking Error kommen. 

Darüber hinaus kann es durch den Einfluss von Bewertungen und Quellensteuern zu einer signifikanten Erhöhung 
des tatsächlichen Tracking Errors kommen. 

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TAT-
SÄCHLICH ERREICHT WERDEN. 

5.1.2 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

 Wertpapiere gemäß § 193 KAGB: ausschließlich Aktien, 
 Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 
 Bankguthaben gemäß § 195 KAGB,  
 Investmentanteile gemäß § 196 KAGB: ausschließlich Geldmarktfondsanteile, 
 Derivate gemäß § 197 KAGB, 
 Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB. 

Der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren ist nicht zulässig. Derivate auf verzinsliche Wertpapiere dürfen nicht 
abgeschlossen werden. 

Die Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Wertpapiere ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemesse-
nen Risikomischung den Global Challenges Index® nachzubilden. Die Gesellschaft darf diese Vermögensgegen-
stände innerhalb der insbesondere in den Abschnitten „Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
auch unter Einsatz von Derivaten sowie Bankguthaben“ sowie „Investmentanteile und deren Anlagegrenzen“ dar-
gestellten Anlagegrenzen erwerben. Einzelheiten zu diesen Vermögensgegenständen und den hierfür geltenden An-
lagegrenzen sind nachfolgend dargestellt. 

Wertpapiere 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten erwerben,  

1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union („EU“) oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) zum Handel zugelassen oder 
in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 

2. wenn sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl 
dieser Börse oder dieses organisierten Marktes zugelassen hat. 

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben werden, wenn nach ihren Ausgabebedingungen die Zulassung an 
oder Einbeziehung in eine der unter 1. und 2. genannten Börsen oder organisierten Märkte beantragt werden muss, 
und die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe erfolgt. 

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch 

 Anteile an geschlossenen Investmentvermögen in Vertrags- oder Gesellschaftsform, die einer Kontrolle 
durch die Anteilseigner unterliegen (sog. Unternehmenskontrolle), d.h. die Anteilseigner müssen Stimm-
rechte in Bezug auf wesentliche Entscheidungen haben, sowie das Recht die Anlagepolitik mittels angemes-
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sener Mechanismen zu kontrollieren. Das Investmentvermögen muss zudem von einem Rechtsträger ver-
waltet werden, der den Vorschriften für den Anlegerschutz unterliegt, es sei denn das Investmentvermögen 
ist in Gesellschaftsform aufgelegt und die Tätigkeit der Vermögensverwaltung wird nicht von einem ande-
ren Rechtsträger wahrgenommen. 

 Finanzinstrumente, die durch andere Vermögenswerte besichert oder an die Entwicklung anderer Vermö-
genswerte gekoppelt sind. Soweit in solche Finanzinstrumente Komponenten von Derivaten eingebettet 
sind, gelten weitere Anforderungen, damit die Gesellschaft diese als Wertpapiere erwerben darf.  

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen erworben werden: 

 Der potentielle Verlust, der dem Fonds entstehen kann, darf den Kaufpreis des Wertpapiers nicht überstei-
gen. Eine Nachschusspflicht darf nicht bestehen.  

 Eine mangelnde Liquidität des vom Fonds erworbenen Wertpapiers darf nicht dazu führen, dass der Fonds 
den gesetzlichen Vorgaben über die Rücknahme von Anteilen nicht mehr nachkommen kann. Dies gilt un-
ter Berücksichtigung der gesetzlichen Möglichkeit, in besonderen Fällen die Anteilrücknahme aussetzen zu 
können (vgl. den Abschnitt „Anteile - Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie  - Aussetzung der An-
teilrücknahme“). 

 Eine verlässliche Bewertung des Wertpapiers durch exakte, verlässliche und gängige Preise muss verfügbar 
sein; diese müssen entweder Marktpreise sein oder von einem Bewertungssystem gestellt worden sein, das 
von dem Emittenten des Wertpapiers unabhängig ist. 

 Über das Wertpapier müssen angemessene Informationen verfügbar sein, in Form von regelmäßigen, exak-
ten und umfassenden Informationen des Marktes über das Wertpapier oder ein gegebenenfalls dazugehöri-
ges, d.h. in dem Wertpapier verbrieftes Portfolio. 

 Das Wertpapier ist handelbar. 
 Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang mit den Anlagezielen bzw. der Anlagestrategie des Fonds. 
 Die Risiken des Wertpapiers werden durch das Risikomanagement des Fonds in angemessener Weise er-

fasst.  

Wertpapiere dürfen zudem in folgender Form erworben werden: 

 Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen. 
 Wertpapiere, die in Ausübung von zum Fonds gehörenden Bezugsrechten erworben werden. 

Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für den Fonds auch Bezugsrechte erworben werden, sofern sich die Wertpa-
piere, aus denen die Bezugsrechte herrühren, im Fonds befinden können.  

Geldmarktinstrumente 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente 
investieren, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die alterna-
tiv 

 zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben.  
 zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die länger als 397 Tage 

ist, deren Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen regelmäßig, mindestens einmal in 397 Tagen 
marktgerecht angepasst werden muss. 

 deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren entspricht, die das Kriterium der Restlaufzeit oder 
das der Zinsanpassung erfüllen. 

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden, wenn sie 

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zu-
gelassen oder in diesen einbezogen sind,  
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2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieser Börse oder dieses Mark-
tes zugelassen hat,  

3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder 
einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaats der EU, der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen Investitionsbank, einem Dritt-
staat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer interna-
tionalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben o-
der garantiert werden, 

4. von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den Nummern 1 und 2 be-
zeichneten Märkten gehandelt werden, 

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert werden, das nach dem Recht der EU festgelegten Kriterien 
einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung 
der BaFin denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, oder 

6. von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei dem jeweiligen Emittenten 
a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Millionen Euro handelt, das seinen 

Jahresabschluss nach der Europäischen Richtlinie über den Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften1 
erstellt und veröffentlicht, oder  

b) um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften 
umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder  

c) um einen Rechtsträger handelt, der Geldmarktinstrumente emittiert, die durch Verbindlichkeiten un-
terlegt sind, durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie. Dies sind Produkte, bei 
denen Kreditforderungen von Banken in Wertpapieren verbrieft werden (sogenannte Asset Backed 
Securities).  

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur erworben werden, wenn sie liquide sind und sich ihr Wert 
jederzeit genau bestimmen lässt. Liquide sind Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit 
mit begrenzten Kosten veräußern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesellschaft zu berücksichtigen, Anteile 
am Fonds auf Verlangen der Anleger zurückzunehmen und hierfür in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstru-
mente entsprechend kurzfristig veräußern zu können. Für die Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes und 
verlässliches Bewertungssystem existieren, das die Ermittlung des Nettobestandswerts des Geldmarktinstruments 
ermöglicht und auf Marktdaten basiert oder Bewertungsmodellen (einschließlich Systemen, die auf fortgeführten 
Anschaffungskosten beruhen). Das Merkmal der Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente als erfüllt, wenn diese an 
einem organisierten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder an einem organisier-
ten Markt außerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes 
zugelassen hat. Dies gilt nicht, wenn der Gesellschaft Hinweise vorliegen, die gegen die hinreichende Liquidität der 
Geldmarktinstrumente sprechen. 

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen 
sind (siehe oben unter Nummern 3 bis 6), muss zudem die Emission oder der Emittent dieser Instrumente Vor-
schriften über den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegen. So müssen für diese Geldmarktinstrumente angemes-
sene Informationen vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit den Instrumenten verbundenen Kreditrisi-
ken ermöglichen und die Geldmarktinstrumente müssen frei übertragbar sein. Die Kreditrisiken können etwa durch 
eine Kreditwürdigkeitsprüfung einer Rating-Agentur bewertet werden.  

                                                            
1 Vierte Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 zuletzt geändert durch Art. 49 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Mai 2006. 
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Für diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgenden Anforderungen, es sei denn, sie sind von der Euro-
päischen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der EU begeben oder garantiert worden: 

 Werden sie von folgenden (oben unter Nummer 3 genannten) Einrichtungen begeben oder garantiert: 
- der EU,  
- dem Bund,  
- einem Sondervermögen des Bundes,  
- einem Land,  
- einem anderen Mitgliedstaat, 
- einer anderen zentralstaatlichen Gebietskörperschaft,  
- der Europäischen Investitionsbank,  
- einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates  
- einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU an-

gehört,  

müssen angemessene Informationen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm oder über die recht-
liche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstruments vorliegen.   

 Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten Kreditinstitut begeben oder garantiert (s.o. unter Nummer 
5), so müssen angemessene Informationen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm oder über die 
rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstruments vorliegen, 
die in regelmäßigen Abständen und bei signifikanten Begebenheiten aktualisiert werden. Zudem müssen 
über die Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene 
Bewertung der mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken ermöglichen.  

 Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, das außerhalb des EWR Aufsichtsbestimmungen unterliegt, 
die nach Ansicht der BaFin den Anforderungen innerhalb des EWR an ein Kreditinstitut gleichwertig sind, 
so ist eine der folgenden Voraussetzungen zu erfüllen:  
- Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in einem zur sogenannten Zehnergruppe (Zusammenschluss der 

wichtigsten führenden Industrieländer - G10) gehörenden Mitgliedstaat der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (nachfolgend „OECD“). 

- Das Kreditinstitut verfügt mindestens über ein Rating mit einer Benotung, die es als sogenanntes „In-
vestment-Grade“ qualifiziert. Als „Investment-Grade“ bezeichnet man eine Benotung mit „BBB-“ bzw. 
„Baa3“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. 

- Mittels einer eingehenden Analyse des Emittenten kann nachgewiesen werden, dass die für das Kredit-
institut geltenden Aufsichtsbestimmungen mindestens so streng sind wie die des Rechts der EU. 

 Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder einem geregelten Markt zum 
Handel zugelassen sind (siehe oben unter Nummern 4 und 6 sowie die übrigen unter Nummer 3 genannten), 
müssen angemessene Informationen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm sowie über die recht-
liche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstruments vorliegen, die in 
regelmäßigen Abständen und bei signifikanten Begebenheiten aktualisiert und durch qualifizierte, vom 
Emittenten weisungsunabhängige Dritte, geprüft werden. Zudem müssen über die Emission bzw. das Emis-
sionsprogramm Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage ver-
bundenen Kreditrisiken ermöglichen.  

Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nur Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Mo-
naten haben. 

Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zu führen. Sie können auch bei Kreditinstituten mit Sitz in 
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einem Drittstaat unterhalten werden, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der BaFin denjenigen des 
Rechts der EU gleichwertig sind.  

Sonstige Vermögensgegenstände und deren Anlagegrenzen  

Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft insgesamt in folgende sonstige Vermögensgegenstände 
anlegen: 

 Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind, jedoch grundsätzlich die Kriterien für Wertpapiere erfüllen. Ab-
weichend von den gehandelten bzw. zugelassenen Wertpapieren muss die verlässliche Bewertung für diese 
Wertpapiere in Form einer in regelmäßigen Abständen durchgeführten Bewertung verfügbar sein, die aus 
Informationen des Emittenten oder aus einer kompetenten Finanzanalyse abgeleitet wird. Angemessene In-
formation über das nicht zugelassene bzw. nicht einbezogene Wertpapier oder gegebenenfalls das zugehö-
rige, d.h. in dem Wertpapier verbriefte Portfolio muss in Form einer regelmäßigen und exakten Information 
für den Fonds verfügbar sein. 

 Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht den oben genannten Anforderungen genügen, wenn sie 
liquide sind und sich ihr Wert jederzeit genau bestimmten lässt. Liquide sind Geldmarktinstrumente, die 
sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußern lassen. Hierbei ist die Verpflich-
tung der Gesellschaft zu berücksichtigen, Anteile am Fonds auf Verlangen der Anleger zurückzunehmen 
und hierfür in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente entsprechend kurzfristig veräußern zu kön-
nen. Für die Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes und verlässliches Bewertungssystem existieren, 
das die Ermittlung des Nettobestandswerts des Geldmarktinstruments ermöglicht und auf Marktdaten ba-
siert oder auf Bewertungsmodellen (einschließlich Systeme, die auf fortgeführten Anschaffungskosten be-
ruhen). Das Merkmal der Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente erfüllt, wenn diese an einem organisier-
ten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder an einem organisierten Markt 
außerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes 
zugelassen hat.  

 Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren Ausgabebedingungen 
- deren Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den EWR zum Handel oder deren Zulassung an einem organisierten Markt 
oder deren Einbeziehung in diesen in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den EWR zu beantragen ist, oder 

- deren Zulassung an einer Börse zum Handel oder deren Zulassung an einem organisierten Markt 
oder die Einbeziehung in diesen außerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses organisierten Marktes von der BaFin zugelassen ist, 

sofern die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe erfolgt.  
 Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für den Fonds mindestens zweimal abgetreten werden können 

und von einer der folgenden Einrichtungen gewährt wurden: 
a) dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, der EU oder einem Mitgliedstaat der 

OECD, 
b) einer anderen inländischen Gebietskörperschaft oder einer Regionalregierung oder örtlichen Ge-

bietskörperschaft eines anderen Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Vertragsstaats des Ab-
kommens über den EWR, sofern die Forderung nach der Verordnung über Aufsichtsanforderungen 
an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen2 in derselben Weise behandelt werden kann wie eine For-
derung an den Zentralstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die Regionalregierung oder die Gebietskör-
perschaft ansässig ist, 

                                                            
2 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 (Capital Requirement Regulation – „CRR“), 
hier Art. 115 Abs. 2. 
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c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts mit Sitz im Inland oder in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR, 

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die an einem organisierten Markt innerhalb des 
EWR  zum Handel zugelassen sind oder die an einem sonstigen geregelten Markt, der die wesentli-
chen Anforderungen an geregelte Märkte im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstru-
mente3 in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, zum Handel zugelassen sind, oder 

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a) bis c) bezeichneten Stellen die Gewährleistung 
für die Verzinsung und Rückzahlung übernommen hat. 

5.1.3 Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von Deriva-
ten sowie Bankguthaben 

Allgemeine Anlagegrenzen 

Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere eines Emittenten (Schuldner) anlegen. 
Diese Grenze darf für Wertpapiere eines Emittenten (Schuldners) auf bis zu 35 Prozent des Wertes des Fonds ange-
hoben werden. Eine Anlage bis zu 35 Prozent des Wertes des Fonds ist jedoch nur bei einem einzigen Emittenten 
(Schuldner) zulässig.  

Bei Vermögensgegenständen, die sich auf den zugrunde liegenden Index beziehen, ist der Kurswert der Indexwert-
papiere anteilig auf die jeweiligen Emittentengrenzen anzurechnen. Entsprechendes gilt für Vermögensgegenstände, 
die sich auf ein einzelnes Indexwertpapier oder einen Korb von Indexwertpapieren beziehen. Derivate, die von Wert-
papieren, Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, anerkannten Finanzindizes, Zinssätzen, Wechselkursen, o-
der Währungen ab-geleitet sind, sind entsprechend auf die Ausstellergrenzen anzurechnen.  

Der Fonds muss zu mindestens 95 Prozent in Vermögenswerten, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im 
Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), Wertpapiere, die auf diese In-
dexwertpapiere oder den zugrunde liegenden Index begeben werden sowie Derivate auf die Vermögensgegenstände, 
in die der Fonds nach den Anlagebedingungen investieren darf, investiert sein. 

Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten 

Die Beträge von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten eines Emittenten, die auf die vorstehend genannten 
Grenzen angerechnet werden, können durch den Einsatz von marktgegenläufigen Derivaten reduziert werden, wel-
che Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten zum Basiswert haben. Für Rechnung des Fonds 
dürfen also über die vorgenannten Grenzen hinaus Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente eines Emittenten er-
worben werden, wenn das dadurch gesteigerte Emittentenrisiko durch Absicherungsgeschäfte wieder gesenkt wird. 

Steuerliche Anlagequoten für Aktienfonds 

Mindestens 75 Prozent des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz 
(InvStG) angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind 

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind; 

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der Ertrags-
besteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für 
Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 Prozent unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

                                                            
3 Vgl. Art. 4 Abs. 1 Nr. 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte in Finan-
zinstrumente („MiFID“). 
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 Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffent-
lichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften an-
legen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des Zielfonds festgelegten Mindestquote. 

5.1.4 Investmentanteile und deren Anlagegrenzen 

Die Gesellschaft darf bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- 
und ausländische Investmentvermögen sind.  

Die Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebedingungen oder ihrer Satzung höchstens bis zu 10 Prozent in Anteile an 
anderen offenen Investmentvermögen investieren. Für Anteile an AIF gelten darüber hinaus folgende Anforderun-
gen: 

 Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften zugelassen worden sein, die ihn einer wirksamen öffentlichen 
Aufsicht zum Schutz der Anleger unterstellen, und es muss eine ausreichende Gewähr für eine befriedigende 
Zusammenarbeit zwischen der BaFin und der Aufsichtsbehörde des Zielfonds bestehen. 

 Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwertig zu dem Schutzniveau eines Anlegers in einem inländischen 
OGAW sein, insbesondere im Hinblick auf Trennung von Verwaltung und Verwahrung der Vermögensge-
genstände, für die Kreditaufnahme und -gewährung sowie für Leerverkäufe von Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten. 

 Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss Gegenstand von Jahres- und Halbjahresberichten sein und den 
Anlegern erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie die Erträge und die 
Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden. 

 Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds sein, bei dem die Anzahl der Anteile nicht zahlenmäßig begrenzt 
ist und die Anleger ein Recht zur Rückgabe der Anteile haben. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nicht mehr als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds 
erwerben.  

Information der Anleger bei Aussetzung der Rücknahme von Zielfondsanteilen 

Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen zeitweise die Rücknahme von Anteilen aussetzen. Dann kann die Gesell-
schaft die Anteile an dem Zielfonds nicht bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds gegen 
Auszahlung des Rücknahmepreises zurückgeben (siehe auch den Abschnitt „Risikohinweise – Risiken im Zusam-
menhang mit der Investition in Investmentanteile“). Auf der Homepage der Gesellschaft ist unter www.warburg-
invest-ag.de aufgeführt, ob und in welchem Umfang der Fonds Anteile von Zielfonds hält, die derzeit die Rück-
nahme von Anteilen ausgesetzt haben. 

5.1.5 Derivate 

Der Einsatz von Derivaten ist regelmäßig nicht vorgesehen. Nach den Anlagebedingungen darf die Gesell-
schaft für den Fonds jedoch Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effi-
zienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. 
Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.  

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kursschwankungen oder den Preiserwartungen anderer Ver-
mögensgegenstände („Basiswert“) abhängt. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf Derivate als 
auch auf Finanzinstrumente mit derivativer Komponente (nachfolgend zusammen „Derivate“). 

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko des Fonds höchstens verdoppeln („Marktrisikogrenze“). 
Marktrisiko ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen beim Marktwert von im Fonds gehaltenen Vermögensge-
genständen resultiert, die auf Veränderungen von variablen Preisen bzw. Kursen des Marktes wie Zinssätzen, Wech-
selkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen oder auf Veränderungen bei der Bonität eines Emittenten zurückzuführen 
sind. Die Gesellschaft hat die Marktrisikogrenze laufend einzuhalten. Die Auslastung der Marktrisikogrenze hat sie 
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täglich nach gesetzlichen Vorgaben zu ermitteln; diese ergeben sich aus der Verordnung über Risikomanagement 
und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentver-
mögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (nachfolgend „Derivateverordnung“). 

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze wendet die Gesellschaft den sogenannten qualifizierten An-
satz im Sinne der Derivateverordnung an. Hierzu vergleicht die Gesellschaft das Marktrisiko des Fonds mit dem 
Marktrisiko eines virtuellen Vergleichsvermögens, in dem keine Derivate enthalten sind. Bei dem derivatefreien 
Vergleichsvermögen handelt es sich um ein virtuelles Portfolio, dessen Wert stets genau dem aktuellen Wert des 
Fonds entspricht, das aber keine Steigerungen oder Absicherungen des Marktrisikos durch Derivate enthält. Die 
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss im Übrigen den Anlagezielen und der Anlagepolitik entspre-
chen, die für den Fonds gelten. Das derivatefreie Vergleichsvermögen für den Fonds besteht hauptsächlich aus den 
Aktien des Global-Challenges-Index®. 

Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risikobetrag für das Marktrisiko des Fonds zu keinem Zeitpunkt 
das Zweifache des Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen derivatefreien Vergleichsvermögens 
übersteigen. 

Das Marktrisiko des Fonds und des derivatefreien Vergleichsvermögens wird jeweils mit Hilfe eines geeigneten ei-
genen Risikomodells ermittelt (sog. Value-at-Risk Methode). Die Gesellschaft verwendet hierbei als Modellierungs-
verfahren die historische Simulation. Dieses Modellierungsverfahren basiert auf den tatsächlich eingetretenen täg-
lichen Marktpreisveränderungen. Die Gesellschaft erfasst dabei die Marktpreisrisiken aus allen Geschäften. Sie 
quantifiziert durch das Risikomodell die Wertveränderung der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände im 
Zeitablauf. Der sogenannte Value-at-Risk gibt dabei eine in Geldeinheiten ausgedrückte Grenze für potenzielle Ver-
luste eines Portfolios zwischen zwei vorgegebenen Zeitpunkten an. Diese Wertveränderung wird von zufälligen Er-
eignissen bestimmt, nämlich den künftigen Entwicklungen der Marktpreise, und ist daher nicht mit Sicherheit vor-
hersagbar. Das zu ermittelnde Marktrisiko kann jeweils nur mit einer genügend großen Wahrscheinlichkeit abge-
schätzt werden. 

Die Gesellschaft darf - vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems - für Rechnung des Fonds in jegli-
che Derivate investieren. Voraussetzung ist, dass die Derivate von Vermögensgegenständen abgeleitet sind, die für 
den Fonds erworben werden dürfen, oder von folgenden Basiswerten: 

 Zinssätze 
 Wechselkurse 
 Währungen 
 Finanzindices, die hinreichend diversifiziert sind, eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, 

auf den sie sich beziehen, sowie in angemessener Weise veröffentlicht werden.  

Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. Swapti-
ons, Credit Default Swaps und OTC-Derivatgeschäfte sind jedoch nicht zulässig. 

Terminkontrakte 

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte Menge eines be-
stimmten Basiswerts zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Die Gesellschaft darf für 
Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Terminkontrakte auf alle für den Fonds erwerbbaren Ver-
mögensgegenstände, die nach den Anlagebedingungen als Basiswerte für Derivate dienen können, abschließen.  

Optionsgeschäfte 

Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten gegen Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt wird, wäh-
rend einer bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraums zu einem von vornherein vereinbarten Preis 
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(Basispreis) die Lieferung oder die Abnahme von Vermögensgegenständen oder die Zahlung eines Differenzbetrags 
zu verlangen, oder auch entsprechende Optionsrechte zu erwerben.  

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Kaufoptionen und Verkaufsoptio-
nen kaufen und verkaufen sowie mit Optionsscheinen handeln. Die Optionsgeschäfte müssen sich auf Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen sowie auf Finanzindizes beziehen, die hin-
reichend diversifiziert sind, eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen, sowie 
in angemessener Weise veröffentlicht werden.4 Die Optionen oder Optionsscheine müssen eine Ausübung während 
der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit vorsehen. Zudem muss der Optionswert zum Ausübungszeit-
punkt linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts abhän-
gen und null werden, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat. 

Swaps 

Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen 
den Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlage-
grundsätze Zinsswaps, Währungsswaps, Zins-Währungsswaps und Varianzswaps abschließen. 

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds die vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben, 
wenn diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand 
haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z. B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu Chancen und 
Risiken gelten für solche verbrieften Finanzinstrumente entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass das Verlustri-
siko bei verbrieften Finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpapiers beschränkt ist. 

5.1.6 Wertpapier-Darlehensgeschäfte 

Der Abschluss von Wertpapier-Darlehensgeschäften für den Fonds ist abweichend von den Anlagebedingungen 
derzeit nicht vorgesehen. 

5.1.7 Pensionsgeschäfte 

Der Abschluss von Pensionsgeschäften für den Fonds ist derzeit abweichend von den Anlagebedingungen nicht 
vorgesehen. 

5.2 Sicherheitenstrategie 

Im Rahmen von Derivategeschäften nimmt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds Sicherheiten entgegen. Die 
Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallrisiko des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzieren. 

5.2.1 Arten der zulässigen Sicherheiten 

Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschäften folgende Vermögensgegenstände als Sicherheiten: 

 Bankguthaben 

5.2.2 Umfang der Besicherung 

Derivategeschäfte müssen in einem Umfang besichert sein, der sicherstellt, dass der Anrechnungsbetrag für das 
Ausfallrisiko des jeweiligen Vertragspartners 5 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreitet. Ist der Vertrags-

                                                            
4 Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG. 
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partner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den EWR oder in einem Drittstaat, in dem gleichwertige Aufsichtsbestimmungen gelten, so darf der 
Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko 10 Prozent des Wertes des Fonds betragen.  

5.2.3 Anlage von Barsicherheiten 

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle des Fonds oder mit ihrer 
Zustimmung bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Die Wiederanlage darf nur in Staatsanleihen von 
hoher Qualität oder in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen.  

5.2.4 Kreditaufnahme 

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 Prozent des 
Wertes des Fonds zulässig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der 
Kreditaufnahme zustimmt. 

5.2.5 Hebelwirkung (Leverage) 

Leverage bezeichnet jede Methode, mit der die Gesellschaft den Investitionsgrad des Fonds erhöht (Hebelwirkung). 
Solche Methoden sind insbesondere Kreditaufnahmen, der Abschluss von Wertpapier-Darlehen oder Pensionsge-
schäften sowie der Erwerb von Derivaten mit eingebetteter Hebelfinanzierung. Die Gesellschaft kann solche Metho-
den für den Fonds in dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Umfang nutzen. Die Möglichkeit der Nutzung 
von Derivaten und des Abschlusses von Wertpapier-Darlehensgeschäften sowie Pensionsgeschäften wird im Ab-
schnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen - Vermögensgegenstände - Derivate bzw. - Wertpapier-
Darlehensgeschäfte und - Pensionsgeschäfte“ dargestellt. Die Möglichkeit zur Kreditaufnahme ist im Abschnitt „An-
lageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen – Kreditaufnahme“ erläutert. 

Die Gesellschaft darf durch die vorstehend beschriebenen Methoden das Marktrisiko des Fonds höchstens verdop-
peln („Marktrisikogrenze“, vgl. Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen - Vermögensgegen-
stände - Derivate“). Kurzfristige Kreditaufnahmen werden bei der Berechnung dieser Grenze nicht berücksichtigt. 
Sie beschränkt den Einsatz von Leverage im Fonds. 

Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert 
ermittelt. Die Berechnung des Nettoinventarwerts wird im Abschnitt „Anteile“, Unterabschnitt „Ausgabe- und 
Rücknahmepreis“ erläutert. Das Risiko des Fonds wird nach der Bruttomethode berechnet. Es bezeichnet die 
Summe der absoluten Werte aller Positionen des Fonds mit Ausnahme von Bankguthaben, die entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben bewertet werden. Dabei ist es nicht zulässig, einzelne Derivatgeschäfte oder Wertpapierposi-
tionen miteinander zu verrechnen (d. h. keine Berücksichtigung sogenannter Netting- und Hedging-Vereinbarun-
gen). Etwaige Effekte aus der Wiederanlage von Sicherheiten bei Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäften 
werden mit berücksichtigt.  

Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-Methode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert 
höchstens um das 1,2-fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, 
so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angestrebten Marke 
kommen kann. 
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5.3 Bewertung  

5.3.1 Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung 

An einer Börse zugelassene/ an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände  

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren han-
delbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Beson-
dere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben. 

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermö-
gensgegenstände ohne handelbaren Kurs  

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem 
aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere 
Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben. 

5.3.2 Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände 

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem an-
deren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial 
Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare 
Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von An-
leihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls 
mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. 

Optionsrechte und Terminkontrakte  

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus Dritten eingeräumten Optionsrechten, die 
zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewähr-
leistet, bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. 
Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewer-
tungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. 

Bankguthaben, Festgelder, Anteile an Investmentvermögen und Darlehen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.  

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei 
der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.  

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt 
oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte 
nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorg-
fältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegeben-
heiten angemessen ist. 

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen 
Vermögensgegenstände maßgebend. 
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Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände 

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung eines 17:15 Uhr Fixings 
von Bloomberg Finance L.P. der Währung in Euro des Vortages umgerechnet. 

5.4 Teilinvestmentvermögen  

Der WI Global Challenges Index-Fonds ist nicht Teilinvestmentvermögen einer Umbrella-Konstruktion. 

6 Anteile 

Die Rechte der Anleger werden ausschließlich in Sammelurkunden verbrieft. Diese Sammelurkunden werden bei 
einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung einzelner Anteilscheine be-
steht nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteile lauten auf den Inhaber.  

6.1 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

6.1.1 Ausgabe von Anteilen 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei der Gesellschaft 
und der Verwahrstelle erworben werden. Sie werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben, der dem 
Nettoinventarwert pro Anteil („Anteilwert“) zuzüglich eines Ausgabeaufschlags entspricht. Die Berechnung des 
Nettoinventarwerts wird im Abschnitt „Anteile“, Unterabschnitt „Ausgabe- und Rücknahmepreis“ erläutert. Dane-
ben ist der Erwerb über die Vermittlung Dritter möglich, hierbei können zusätzliche Kosten entstehen. Die Gesell-
schaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder dauerhaft teilweise oder vollständig einzustel-
len. Es werden nur ganze Anteile ausgegeben. 

Die Mindestanlagesumme für die Anteilklasse „I“ beträgt 250.000,-- Euro. 

Die Mindestanlagesumme für die Anteilklasse „EDG“ beträgt 50.000,-- Euro. 

Die Mindestanlagesumme für die Anteilklasse „P“ beträgt 100,-- Euro. 

Die Mindestanlagesumme für die Anteilklasse „S“ beträgt 250.000,-- Euro. 

An einzelnen Anteilklassen des Fonds dürfen Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben und gehalten 
werden. Sie sind im Abschnitt „Anteile - Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen“ beschrieben. 

6.1.2 Rücknahme von Anteilen 

Die Anleger können unabhängig von der Mindestanlagesumme bewertungstäglich die Rücknahme von Anteilen 
verlangen, sofern die Gesellschaft die Anteilrücknahme nicht vorübergehend ausgesetzt hat (siehe Abschnitt „Aus-
setzung der Rücknahme“). Rücknahmeorders sind bei der Verwahrstelle oder der Gesellschaft selbst zu stellen. Die 
Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis zurückzuneh-
men, der dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert - gegebenenfalls abzüglich eines Rücknahmeabschlages - ent-
spricht. Die Rücknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter erfolgen, hierbei können zusätzliche Kosten ent-
stehen. Es werden nur ganze Teile zurückgenommen. 

6.2 Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme 

Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleichbehandlung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich kein 
Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits bekannten Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. 
Sie setzt deshalb einen täglichen Orderannahmeschluss fest. Die Abrechnung von Ausgabe- und Rücknahmeorders, 
die bis zum Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle oder der Gesellschaft eingehen, erfolgt an dem zweiten auf 
den Eingang der Order folgenden Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten Anteilwert. Or-
ders, die nach dem Annahmeschluss bei der Verwahrstelle oder bei der Gesellschaft eingehen, werden erst am dritten 
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Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten Anteilwert abgerechnet. Die Wertstellung erfolgt 
am nächsten auf den Abrechnungstag folgenden Bankarbeitstag. Der Orderannahmeschluss für diesen Fonds ist auf 
der Homepage der Gesellschaft unter www.warburg-invest-ag.de veröffentlicht. Er kann von der Gesellschaft je-
derzeit geändert werden. 

Darüber hinaus können Dritte die Anteilausgabe bzw. -rücknahme vermitteln, z. B. die depotführende Stelle des 
Anlegers. Dabei kann es zu längeren Abrechnungszeiten kommen. Auf die unterschiedlichen Abrechnungsmodali-
täten der depotführenden Stellen hat die Gesellschaft keinen Einfluss. 

6.3 Aussetzung der Anteilrücknahme  

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Solche 
außergewöhnlichen Umstände liegen etwa vor, wenn eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des 
Fonds gehandelt wird, außerplanmäßig geschlossen ist, oder wenn die Vermögensgegenstände des Fonds nicht be-
wertet werden können. Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile auszu-
setzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzuneh-
men oder umzutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen aller Anleger, Vermögens-
gegenstände des Fonds veräußert hat. Einer vorübergehenden Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile direkt eine Auflösung des Sondervermögens folgen (siehe hierzu den Abschnitt „Auflösung, 
Übertragung und Verschmelzung des Fonds“). 

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus in hinrei-
chend verbreiteten Wirtschafts- und Tageszeitungen oder unter www.warburg-invest-ag.de über die Aussetzung 
und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile. Außerdem werden die Anleger über ihre depotführenden 
Stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer Form informiert. 

6.4 Liquiditätsmanagement 

Die Gesellschaft hat für den Fonds schriftliche Grundsätze und Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die 
Liquiditätsrisiken des Fonds zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich das Liquiditätsprofil der Anlagen des 
Fonds mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des Fonds deckt. Unter Berücksichtigung der unter Abschnitt 
„Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen“ dargelegten Anlagestrategie ergibt sich folgendes Liquiditäts-
profil des Fonds: 

 Für den Fonds wird angestrebt, in solche Vermögensgegenstände anzulegen, die zum Zeitpunkt der Erstel-
lung dieses Verkaufsprospekts nahezu vollständig innerhalb einer Woche liquidierbar sind. 

Das Liquiditätsmanagement basiert auf folgenden Grundsätzen und Verfahren 

 Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des Fonds oder der Vermögensgegen-
stände ergeben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der Liquidität der im Fonds gehaltenen Vermö-
gensgegenstände in Relation zum Fondsvermögen vor und legt hierfür eine Mindestliquiditätsquote fest. 
Dabei berücksichtigt sie auch die Risiken, die sich durch erhöhte Rückgabeverlangen der Anleger ergeben 
können, indem verfügbare Informationen über die Anlegerstruktur und historische Nettomittelverände-
rungen ausgewertet werden.  

 Die Einhaltung der für den Fonds festgelegten Mindestliquiditätsquote wird fortlaufend überwacht. Es be-
stehen (Eskalations)Verfahren zur Verbesserung der Liquiditätssituation für den Fall einer nicht nur tem-
porären Unterschreitung dieser Quote. 
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 Die Beurteilung der Liquidität basiert auf einem Messverfahren zur Bewertung von Finanzinstrumenten 
nach der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV), das u.a. die Beobach-
tung von Marktaktivitäten und die Komplexität von Vermögensgegenständen berücksichtigt. Die Gesell-
schaft überwacht hierbei auch die Anlagen in Zielfonds und deren Rücknahmegrundsätze und daraus resul-
tierende etwaige Auswirkungen auf die Liquidität des Fonds. 

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze mindestens einmal jährlich und aktualisiert sie entsprechend. 

Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindestens jährlich, Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken des 
Fonds bewerten kann. Die Gesellschaft führt die Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger und aktueller quantita-
tiver oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Informationen durch. Hierbei werden Anlagestrategie, Rück-
nahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die Vermögensgegenstände veräußert werden 
können, sowie Informationen in Bezug auf allgemeines Anlegerverhalten und Marktentwicklungen einbezogen. Die 
Stresstests simulieren gegebenenfalls mangelnde Liquidität der Vermögenswerte im Fonds sowie in Anzahl und 
Umfang atypisches Verlangen auf Anteilrücknahmen. Sie werden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des 
Liquiditätsprofils, der Anlegerart und der Rücknahmegrundsätze des Fonds in einer der Art des Fonds angemesse-
nen Häufigkeit durchgeführt.  

Die Rückgaberechte unter normalen und außergewöhnlichen Umständen sowie die Aussetzung der Rücknahme 
sind im Abschnitt „Anteile - Ausgabe und Rücknahme von Anteilen - Aussetzung der Anteilrücknahme“ dargestellt. 
Die hiermit verbundenen Risiken sind unter „Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage - Aussetzung der An-
teilrücknahme“ sowie „- Risiko der eingeschränkten Liquidität des Fonds (Liquiditätsrisiko)“ erläutert. 

6.5 Börsen und Märkte 

Die Notierung der Anteile des Fonds oder der Handel mit diesen an Börsen oder sonstigen Märkten ist von der 
Gesellschaft nicht vorgesehen. 

Die Gesellschaft hat keine Kenntnis darüber, dass die Anteile des Fonds WI Global Challenges Index-Fonds an 
Börsen und/ oder Märkten gehandelt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Anteile ohne Zustimmung 
der Gesellschaft an Börsen und/ oder Märkten gehandelt werden. Ein Dritter kann ohne Zustimmung der Gesell-
schaft veranlassen, dass die Anteile in den Freiverkehr oder einen anderen außerbörslichen Handel einbezogen wer-
den. 

Der dem Börsenhandel oder Handel an sonstigen Märkten zugrundeliegende Marktpreis wird nicht ausschließlich 
durch den Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch Angebot und Nachfrage 
bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem von der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle ermittelten Anteil-
wert abweichen. 

6.6 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 

Die Gesellschaft kann für den Fonds Anteilklassen bilden, die sich hinsichtlich der Vergütung (Verwaltungsvergü-
tung oder Verwahrstellenvergütung), des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Mindestanlagesumme, 
der Anleger, die Anteile erwerben und halten dürfen, sowie einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden kön-
nen.  

Derzeit wurden Anteile an folgenden Anteilklassen mit folgender Ausgestaltung ausgegeben: 

 Anteilklasse „S“: Diese Anteile dürfen nur erworben und gehalten werden 
a) von 

o inländischen Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die nach der Sat-
zung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäfts-
führung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken im 
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Sinne der Abgabenordnung dienen und die die Anteile nicht in einem wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb halten; 

o inländischen Stiftungen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen oder mildtätigen Zwecken dienen; 

o inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar 
kirchlichen Zwecken dienen, sowie 

o den vorstehenden drei Spiegelstrichen vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Ge-
schäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. 

Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzungen hat der Anleger der Gesellschaft eine gültige Be-
scheinigung der Steuerbefreiung zu übermitteln. Fallen bei einem Anleger die vorgenannten Vorausset-
zungen weg, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Wegfall mit-
zuteilen. 

b) im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zerti-
fizierungsgesetzes zertifiziert wurden. Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzung hat der Anbieter 
des Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags der Gesellschaft mitzuteilen, dass er die Anteile ausschließ-
lich im Rahmen von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen erwirbt. Fällt die vorgenannte Vorausset-
zung weg, so ist der Anleger verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Wegfall 
mitzuteilen.  

Die Anteile der Anteilklasse „S“ dürfen vom Anleger nicht an Dritte übertragen werden. Überträgt ein 
Anleger dennoch Anteile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem 
Übertrag mitzuteilen. 

 Anteile an den Anteilklassen „I“, „EDG“ und „P“ darf grundsätzlich jedermann erwerben.  
 

Die Anteilklassen unterscheiden sich im Übrigen hinsichtlich der Verwaltungsvergütung. Eine Beschreibung der 
unterschiedlichen Ausgestaltungen ist in diesem Verkaufsprospekt in dem Abschnitt 7„Kosten - Verwaltungs- und 
sonstige Kosten“ enthalten.  

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung wird das wirtschaftliche Ergebnis, das der Anleger mit seinem In-
vestment in den Fonds erzielt, variieren, je nachdem, zu welcher Anteilklasse die von ihm erworbenen Anteile ge-
hören. Das gilt sowohl für die Rendite, die der Anleger vor Steuern erzielt, als auch für die Rendite nach Steuern. 

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den ganzen Fonds zulässig, er kann nicht für ein-
zelne Anteilklassen oder Gruppen von Anteilklassen erfolgen. 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung des Liquiditätsri-
sikos und der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers oder einer Gruppe von Anlegern nicht über 
die Interessen eines anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe stellen. 

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behandlung der Anleger sicherstellt, siehe Abschnitt „Ab-
rechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme“ sowie „Liquiditätsmanagement“. 

6.7 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kon-
trolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich 
der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der 
ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert. 

Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, 
die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden Steuern) und die Verwaltungs- 
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und Verwahrstellenvergütung, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, 
ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 

Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen deutschen Börsentagen ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen in 
Deutschland, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Gesellschaft und die 
Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Von einer Ermittlung des Anteilwerts wird derzeit an Neu-
jahr, Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, Refor-
mationstag, Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester abgesehen.  

6.8 Aussetzung der Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben Vorausset-
zungen wie die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt Anteile - Aussetzung der Anteilrücknahme“ 
näher erläutert. 

6.9 Ausgabeaufschlag 

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der Ausgabeauf-
schlag beträgt bis zu 5  Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 
oder unabhängig von der Anteilklasse einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Berechnung 
abzusehen. Der Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer die Wertentwicklung des Fonds redu-
zieren oder sogar ganz aufzehren. Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergütung für den Vertrieb der 
Anteile des Fonds dar. Die Gesellschaft kann den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an et-
waige vermittelnde Stellen weitergeben. 

6.10 Rücknahmeabschlag 

Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

6.11 Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise  

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bewertungstäglich bei einer hinreichend verbreiteten Tages- und Wirt-
schaftszeitung oder/und im Internet unter www.warburg-invest-ag.de veröffentlicht. 

7 Kosten  

7.1 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Gesellschaft bzw. durch die Verwahrstelle oder die depotfüh-
renden Stellen erfolgt zum Ausgabepreis (Anteilwert/Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahme-
preis (Anteilwert/Anteilwert abzüglich Rücknahmeabschlag) ohne Berechnung zusätzlicher Kosten.  

Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung Dritter, können diese höhere Kosten als den Ausgabeaufschlag be-
rechnen. Gibt der Anleger Anteile über Dritte zurück, so können diese bei der Rücknahme der Anteile eigene Kosten 
berechnen.  
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7.2 Verwaltungs- und sonstige Kosten 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind  
Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens eine jährliche 
Vergütung bis zur Höhe von 1,50 Prozent p.a., derzeit 

 
 für die Anteilklasse „I“: 0,3286 Prozent 
 für die Anteilklasse „EDG“: 0,5286 Prozent 
 für die Anteilklasse „P“: 1,1786 Prozent 
 für die Anteilklasse „S“: 0,3286 Prozent 
 

des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens, der aus den 
Tagesendwerten errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Es 
steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung zu berechnen.  

 
2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

Die Gesellschaft kann dem Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen im Zusammenhang mit der Über-
tragung, Verwahrung, Anpassung und Abwicklung von Sicherheiten (sog. Collateral Management) und der 
Bewertung entstehende Kosten, soweit Sicherheiten für Rechnung oder aus dem Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögen bestellt oder gestellt werden sowie im Zusammenhang mit der Erfüllung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation – sog. EMIR) entstehende Kosten, unter 
anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließ-
lich Kosten für Rechtsträger-Kennung bis zu einer Höhe von 0,02 Prozent p.a. des durchschnittlichen Net-
toinventarwertes des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden 
Tages errechnet wird, belasten. Es steht der Gesellschaft frei, nur Teilbeträge zu belasten oder von einer 
Belastung abzusehen.  
Die Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung nicht abgedeckt und somit von der Gesellschaft dem 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet. 
 

3. Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 von 0,10 Prozent p.a. des durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens, errechnet aus den Tagesendwerten.  
 
Der Betrag, der jährlich aus dem Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Ziffern 
1, 2 und 3 als Vergütungen und der nachstehenden Ziffer 4l als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann 
insgesamt bis zu 1,63 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögens, der aus den Tagesendwerten errechnet wird, betragen. 
 

4. Aufwendungen 
Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögens: 
 
a. bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwah-

rung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 
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b. Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
kaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformatio-
nen); 
 

c. Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise 
und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichts; 
 

d. Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informatio-
nen über Verschmelzung von Investmentvermögen und außer im Fall der Informationen über Maßnah-
men im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwerter-
mittlung; 
 

e. Kosten für die Prüfung des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens; 
 

f. Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für 
Rechnung des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft 
zu Lasten des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 
 

g. Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögen erhoben werden; 
 

h. Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen; 
 

i. Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Ver-
gleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können; 

 
j. Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens durch Dritte;  

 
k. Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

 
l. Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein 

oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder 
potenzielle Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten 
Branche oder einem bestimmten Markt von bis zu 0,01 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettoinven-
tarwertes des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Mo-
nats errechnet wird; 
 

m. Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu 
zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwendungen und im Zu-
sammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung. 
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5. Transaktionskosten 
Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen-
den Kosten belastet. 

7.3 Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds wird eine Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen An-
teile an Zielfonds berechnet. Gebühren, Kosten, Steuern, Provisionen und sonstige Aufwendungen im Zielfonds 
sind mittelbar oder unmittelbar von den Anlegern des Fonds zu tragen. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen gelegt, die dem 
Fonds im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind. 
Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft ver-
waltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden 
ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergü-
tung offen zu legen, die dem Fonds von der Gesellschaft selbst, von einer anderen (Kapital-) Verwaltungsgesellschaft, 
einer Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer ausländischen Investment-Gesellschaft, ein-
schließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen Anteile berechnet 
wurde. 

7.4 Angabe einer Gesamtkostenquote 

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und 
als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkostenquote“). Die Verwaltungskosten set-
zen sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds der Vergütung der Verwahrstelle sowie den 
Aufwendungen, die dem Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe Abschnitt „Kosten - Verwaltungs- und 
sonstige Kosten“ sowie „- Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen“). Die Gesamtkostenquote beinhal-
tet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen 
(Transaktionskosten). Die Gesamtkostenquote wird in den wesentlichen Anlegerinformationen als sogenannte „lau-
fende Kosten“ veröffentlicht. 

7.5 Abweichender Kostenausweis durch Vertriebsstellen 

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm 
gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenangaben in diesem Prospekt und in den 
wesentlichen Anlegerinformationen deckungsgleich sind und die hier beschriebene Gesamtkostenquote übersteigen 
können. Grund dafür kann insbesondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner eigenen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, 
Beratung oder Depotführung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigt er gegebenenfalls auch ein-
malige Kosten wie Ausgabeaufschläge und benutzt in der Regel andere Berechnungsmethoden oder auch Schätzun-
gen für die auf Fondsebene anfallenden Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten des Fonds mit umfassen. 

Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei 
regelmäßigen Kosteninformationen über die bestehende Fondsanlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbezie-
hung. 
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7.6 Vergütungspolitik 

Die Warburg Invest AG unterliegt den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kapitalverwaltungsgesellschaf-
ten. Sie hat Grundsätze gemäß § 37 Kapitalanlagegesetzbuch für ihr Vergütungssystem definiert, die mit einem so-
liden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesen förderlich sind. Für die Zuteilung der Vergü-
tung und sonstiger Zuwendungen sind der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft zuständig. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.warburg-invest-
ag.de/allgemeine-hinweise/ veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergü-
tungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen. Auf Verlangen werden die Informationen von der 
Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.   
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8 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge, Geschäftsjahr 

8.1 Wertentwicklung 

Wertentwicklung der Anteilklassen des WI Global Challenges Index-Fonds seit Auflage: 

Anteilklasse „I“: 03.09.2007 - 28.12.2018:  98,70 Prozent 

Anteilklasse „EDG“: 23.11.2011 - 28.12.2018:  171,93 Prozent 

Anteilklasse „P“: 19.03.2014 – 28.12.2018:  52,10 Prozent 

Anteilklasse „S“: 22.01.2018-28.12.2018:   -2,53 Prozent 

Frühere Wertentwicklung der Anteilklasse „I“ und des Referenzwertes nach BVI Methode seit Auflegung: 

 
 

Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. 

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. 

Die Anteilklasse „I“ wurde im September 2007 aufgelegt. 

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. 

Referenzwert: Global Challenges Price Index. 

Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung sind im Jahres- und Halbjahresbericht sowie auf der Homepage der Ge-
sellschaft unter www.warburg-invest-ag.de verfügbar.  
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Frühere Wertentwicklung der Anteilklasse „EDG“ und des Referenzwertes nach BVI Methode seit Auflegung: 

 
 

Die historische Wertentwicklung des Fonds bzw. der einzelnen Anteilklassen ermöglicht keine Prognose für die 
zukünftige Wertentwicklung. 

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. 

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. 

Die Anteilklasse „EDG“ wurde im November 2011 aufgelegt. 

Referenzwert: Global Challenges Price Index. 

Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung sind im Jahres- und Halbjahresbericht sowie auf der Homepage der Ge-
sellschaft unter www.warburg-invest-ag.de verfügbar.  
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Frühere Wertentwicklung der Anteilklasse „P“ und des Referenzwertes nach BVI-Methode seit Auflegung: 

 
 

Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. 

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabe-aufschlags abgezogen. 

Die Anteilklasse „P“ wurde im März 2014 aufgelegt. 

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. 

Referenzwert: Global Challenges Price Index.  

Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung sind im Jahres- und Halbjahresbericht sowie auf der Homepage der Gesell-
schaft unter www.warburg-invest-ag.de verfügbar.  
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Anteilklasse „S“: 

 
Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. 

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. 

Die Anteilklasse „S“ wurde im Januar 2018 aufgelegt. 

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. 

Referenzwert: Global Challenges Price Index. 

Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung sind im Jahres- und Halbjahresbericht sowie auf der Homepage der Gesell-
schaft unter www.warburg-invest-ag.de verfügbar.  

8.2 Ermittlung der Erträge , Ertragsausgleichsverfahren 

Der Fonds erzielt Erträge in Form der während des Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kostendeckung ver-
wendeten Zinsen, Dividenden und Erträgen aus Investmentanteilen. Hinzu kommen Entgelte aus Darlehensge-
schäften. Weitere Erträge können aus der Veräußerung von für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegen-
ständen resultieren. 

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Dieses verhindert, dass der Anteil der 
ausschüttungsfähigen Erträge am Anteilpreis infolge Mittelzu- und -abflüssen schwankt. Anderenfalls würde jeder 
Mittelzufluss in den Fonds während des Geschäftsjahres dazu führen, dass an den Ausschüttungsterminen pro An-
teil weniger Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, als dies bei einer konstanten Anzahl umlaufender An-
teile der Fall wäre. Mittelabflüsse hingegen würden dazu führen, dass pro Anteil mehr Erträge zur Ausschüttung zur 
Verfügung stünden, als dies bei einer konstanten Anzahl umlaufender Anteile der Fall wäre.  

Um das zu verhindern, werden während des Geschäftsjahres die ausschüttungsfähigen Erträge, die der Anteilerwer-
ber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und der Verkäufer von Anteilen als Teil des Rücknahmepreises ver-
gütet erhält, fortlaufend berechnet und als ausschüttungsfähige Position in der Ertragsrechnung eingestellt. Dabei 
wird in Kauf genommen, dass Anleger, die beispielsweise kurz vor dem Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den 
auf Erträge entfallenden Teil des Ausgabepreises in Form einer Ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr eingezahl-
tes Kapital an dem Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt hat. 
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8.3 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 

Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen und 
nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus 
Darlehensgeschäften – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs- jedes Jahr spätestens im Dezem-
ber an die Anleger aus. Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zuge-
hörigen Ertragsausgleichs- können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Verwahrstelle verwahrt werden, schreiben deren Geschäftsstellen die Aus-
schüttungen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen Banken oder Sparkassen geführt wird, können zusätzliche 
Kosten entstehen. 

Steuerliche Befreiungsbeträge, die die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds erhält und die 
auf Erträge der Anteilklasse „S“ entfallen, führt sie unmittelbar dem Fonds zu. Diese Beträge werden buchhalterisch 
der Anteilklasse „S“ zugeordnet und wirken sich nur auf den Wert der Anteile dieser Klasse aus. Bei der Zuführung 
werden keine neuen Anteile ausgegeben. 

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 01. September und endet am 31. August des Folgejahres. 

9 Auflösung, Übertragung und Verschmelzung des Fonds 

9.1 Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Fonds zu verlangen. Die Gesellschaft kann ihr Recht zur Ver-
waltung des Fonds kündigen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten durch Be-
kanntgabe im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht. Über die Kündigung 
werden die Anleger außerdem über ihre depotführenden Stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa in Papierform 
oder elektronischer Form informiert. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, 
den Fonds zu verwalten.  

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Gesellschaft, wenn das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröff-
net wird oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens mangels Masse5 abgewiesen wird.  

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf die Verwahr-
stelle über, die den Fonds abwickelt und den Erlös an die Anleger verteilt, oder mit Genehmigung der BaFin einer 
anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung überträgt.  

9.2 Verfahren bei Auflösung des Fonds  

Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über den Fonds auf die Verwahrstelle wird die Ausgabe und Rücknahme 
von Anteilen eingestellt und der Fonds abgewickelt. 

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der noch durch den Fonds zu tragenden 
Kosten und der durch die Auflösung verursachten Kosten werden an die Anleger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer 
jeweiligen Anteile am Fonds Ansprüche auf Auszahlung des Liquidationserlöses haben. 

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflösungsbericht, der den An-
forderungen an einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei Monate nach dem Stichtag der Auflösung des Fonds 
wird der Auflösungsbericht im Bundesanzeiger und auf der Homepage der Gesellschaft unter www.warburg-in-
vest-ag.de bekannt gemacht. Während die Verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jährlich sowie auf den 

                                                            
5 §26 Insolvenzordnung. 
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Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Bericht, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. 
Diese Berichte sind ebenfalls spätestens drei Monate nach dem Stichtag im Bundesanzeiger bekannt zu machen.  

9.3 Übertragung des Fonds6 

Die Gesellschaft kann das Sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Über-
tragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die BaFin. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzei-
ger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht des Fonds bekannt gemacht. Über die geplante 
Übertragung werden die Anleger außerdem über ihre depotführenden Stellen per dauerhaften Datenträger, etwa in 
Papierform oder elektronischer Form informiert. Der Zeitpunkt, zu dem die Übertragung wirksam wird, bestimmt 
sich nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und der aufnehmenden Kapitalverwaltungs-
gesellschaft. Die Übertragung darf jedoch frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
wirksam werden. Sämtliche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug auf den Fonds gehen dann auf die auf-
nehmende Kapitalverwaltungsgesellschaft über. 

9.4 Voraussetzungen für die Verschmelzung des Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen mit Genehmigung der BaFin auf ein anderes bestehendes oder 
durch die Verschmelzung neu gegründetes Investmentvermögen übertragen werden, welches die Anforderungen an 
einen OGAW erfüllen muss, der in Deutschland oder in einem anderen EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde.  

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des übertragenden Fonds (Übertragungsstichtag) wirksam, sofern 
kein anderer Übertragungsstichtag bestimmt wird. 

9.5 Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des Fonds 

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten Übertragungsstichtag entweder die Möglichkeit, ihre 
Anteile ohne Rücknahmeabschlag und ohne weitere Kosten zurückzugeben, mit Ausnahme der Kosten zur Deckung 
der Auflösung des Fonds, oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen offenen Publikums-Investmentvermögens 
umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft oder einem Unternehmen desselben Konzerns verwaltet wird und 
dessen Anlagegrundsätze mit denen des Fonds vergleichbar sind. 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem geplanten Übertragungsstichtag per dauerhaftem Datenträger, 
etwa in Papierform oder elektronischer Form über die Gründe für die Verschmelzung, die potentiellen Auswirkun-
gen für die Anleger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Verschmelzung sowie über maßgebliche Verfahrens-
aspekte zu informieren. Den Anlegern sind zudem die wesentlichen Anlegerinformationen für das Investmentver-
mögen zu übermitteln, auf das die Vermögensgegenstände des Fonds übertragen werden. Der Anleger muss die 
vorgenannten Informationen mindestens 30 Tage vor Ablauf der Frist zur Rückgabe oder Umtausch seiner Anteile 
erhalten. 

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte des Fonds und des übernehmenden Investmentvermö-
gens berechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte Umtauschvorgang wird vom Abschluss-
prüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte je Anteil des 
Fonds und des übernehmenden Investmentvermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger erhält die An-
zahl von Anteilen an dem übernehmenden Investmentvermögen, die dem Wert seiner Anteile an dem Fonds ent-
spricht. 

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Umtauschrecht keinen Gebrauch machen, werden sie am Übertra-
gungsstichtag Anleger des übernehmenden Investmentvermögens. Die Gesellschaft kann gegebenenfalls auch mit 
der Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden Investmentvermögens festlegen, dass den Anlegern des Fonds bis 
zu 10 Prozent des Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt werden. Mit der Übertragung aller Vermögenswerte erlischt 

                                                            
6 § 100a KAGB 
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der Fonds. Findet die Übertragung während des laufenden Geschäftsjahres des Fonds statt, muss die Gesellschaft 
auf den Übertragungsstichtag einen Bericht erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht.  

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf ihrer Homepage www.warburg-invest-ag.de 
bekannt, wenn der Fonds auf ein anderes von der Gesellschaft verwaltetes Investmentvermögen verschmolzen 
wurde und die Verschmelzung wirksam geworden ist. Sollte der Fonds auf ein anderes Investmentvermögen ver-
schmolzen werden, das nicht von der Gesellschaft verwaltet wird, so übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die 
Bekanntmachung des Wirksamwerdens der Verschmelzung, die das übernehmende oder neu gegründete Invest-
mentvermögen verwaltet. 

10 Auslagerung 

Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision, die Aufgaben der Rechtsabteilung, der Personalabteilung, ins-
besondere Personalverwaltung, -beschaffung, -betreuung, Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und 
die Aufgaben der IT-Abteilung  an die M.M.Warburg & CO (AG& Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg 
ausgelagert. 

Die Gesellschaft hat die Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten an die IBS data protection services and 
consulting GmbH, Zirkusweg 1, 20138 Hamburg ausgelagert. 

Die Gesellschaft hat Rechenzentrumsleistungen auf die M.M.Warburg & CO (AG& Co.) KGaA ausgelagert.  

Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben: 

Das Unternehmen M.M.Warburg & CO (AG& Co.) KGaA ist ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen. 

11 Interessenkonflikte 

Bei der Gesellschaft können folgende Interessenskonflikte entstehen: 

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen kollidieren: 

 Interessen der Gesellschaft und der mit dieser verbundenen Unternehmen, 
 Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder 
 Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds. 

Umstände oder Beziehungen, die Interessenskonflikte begründen können, umfassen insbesondere:  

 Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft, 
 Mitarbeitergeschäfte, 
 Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft, 
 Umschichtungen im Fonds, 
 Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance („window dressing“), 
 Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwalteten Investmentvermögen oder Individualport-

folios bzw. 
 Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen und/oder Individualportfolios, 
 Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“), 
 Beauftragung von verbundenen Unternehmen und Personen, 
 Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 
 Wenn nach einer Überzeichnung im Rahmen einer Aktienemission die Gesellschaft die Papiere für mehrere 

Investmentvermögen oder Individualportfolios gezeichnet hat („IPO-Zuteilungen“) 
 Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits bekannten Schlusskurs des laufenden Tages, sogenanntes 

Late Trading. 
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Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile (Broker 
research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anleger bei den 
Anlageentscheidungen verwendet werden.  

Soweit der Gesellschaft Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergü-
tungen und Aufwandserstattungen zufließen, werden diese dem Fonds gutgeschrieben. 

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z. B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist monatlich - Vermittlungsent-
gelte als so genannte “Vermittlungsfolgeprovisionen“.  

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Gesellschaft folgende organisatorische Maßnahmen ein, um Inte-
ressenskonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offenzulegen:  

 Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwacht und an die 
Interessenskonflikte gemeldet werden müssen. 

 Pflichten zur Offenlegung 
 Organisatorische Maßnahmen wie  

- die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne Abteilungen, um dem Missbrauch von ver-
traulichen Informationen vorzubeugen 

- Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Einflussnahme zu verhindern 
- die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel 

 Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung des In-
siderrechts 

 Einrichtung von geeigneten Vergütungssystemen  
 Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen und zur anleger- und anlagegerechten Beratung 

bzw. Beachtung der vereinbarten Anlagerichtlinien  
 Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb bzw. Veräußerung von Finanzinstrumenten und 

zur Aufteilung von Teilausführungen 
 Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off Zeiten). 

Weitere Informationen werden auf der Homepage der Warburg Invest AG unter Veröffentlichungen angegeben 
(http://www.warburg-invest-ag.de/allgemeine-hinweise/). 

12 Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften 

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtig sind7. Dem ausländischen Anleger8 empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem Ver-
kaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche 
Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell zu klären. 

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch 
partiell körperschaftssteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen 
Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im 
Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidari-
tätszuschlag.  

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer 
unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- 

                                                            
7 Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer bezeichnet. 
8 Ausländischer Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend auch als Steuerausländer be-
zeichnet. 
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Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,-- Euro (für zusammen veranlagte Ehegat-
ten) übersteigen. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge 
aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Ge-
winne aus der Veräußerung der Anteile. 

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die 
Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vor-
nahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorge-
nommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet. 

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der 
Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteu-
ererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet 
auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung). 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräu-
ßerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. 
Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz 
von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.  

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.  

12.1 Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

12.1.1 Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, daher sind 30 Prozent der Aus-
schüttungen steuerfrei. 

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungs-
auftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei 
Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommens-
steuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als 
Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender 
Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt 
für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte 
Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben. 

12.1.2 Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Ba-
sisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises 
des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahres mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite 
öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 
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dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen inner-
halb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel 
für jeden Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden 
Kalenderjahres als zugeflossen. 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, daher sind 30 Prozent der Vor-
abpauschalen steuerfrei. 

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommenen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistel-
lungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei 
Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommens-
steuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als 
Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von 
maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der 
Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu 
diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen 
und auf den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger 
nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzufüh-
renden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger verein-
barter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Ver-
pflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, 
nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger 
muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben. 

12.2 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem 
Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 01. Januar 2018 erworben wurden und die 
zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 01. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 
31. Dezember 2017 erworbene Anteile. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, daher sind 30 Prozent der Ver-
äußerungsgewinne steuerfrei. 

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. De-
zember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt 
der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung 
zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind. 

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug 
unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. 
einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, 
dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in 



 

Seite 56 von 93 
 

einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr posi-
tive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor. 

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der 
Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 
100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommenen werden, wenn diese Gewinne gegen-
über dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpau-
schalen zu mindern. 

12.3 Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

12.3.1 Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet 
werden, soweit der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach 
der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des 
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; dies 
gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleich-
bare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländi-
schen Staat.  

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen entsprechenden Antrag stellt und die angefallene Körper-
schaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem 
Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der 
Anteile sein, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt 
die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und 
Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und 
deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage 
innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 
45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.  

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Invest-
mentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichen Muster 
erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen 
Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalender-
jahres. 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen Anleger 
erstattet werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen ge-
halten werden, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, 
dass der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines Monats nach dessen 
Geschäftsjahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile erworben oder veräußert 
wurden. 

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung 
an den Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. Der Fonds bzw. die Gesellschaft bietet ein Erstattungsverfahren 
nicht an. Für steuerbegünstigte Anleger hat die Gesellschaft eine gesonderte Anteilklasse aufgelegt. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll. 
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12.3.2 Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.  

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, daher sind 60 Prozent der Aus-
schüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die 
Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen 
die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Han-
delsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs er-
worben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent 
für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag).  

Da der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfrei-
stellung von 30 Prozent berücksichtigt. 

12.3.3 Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basis-
ertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des 
Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite 
öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen inner-
halb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel 
für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des 
folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.  

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, daher sind 60 Prozent der Vor-
abpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die 
Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen 
die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Han-
delsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs er-
worben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent 
für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag).  

Da der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfrei-
stellung von 30 Prozent berücksichtigt. 

12.3.4 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und 
der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit 
angesetzten Vorabpauschalen zu mindern. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, daher sind 60 Prozent der Ver-
äußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, 
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wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körper-
schaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 
Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen 
sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen 
die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Ei-
genhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug. 

12.4 Negative steuerliche Erträge 

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. 

12.5 Abwicklungsbesteuerung 

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs 
eines Kalenderjahres enthalten ist.  



 

Seite 59 von 93 
 

12.6 Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen 

 Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne 

Inländische Anleger    

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: 
25% (die Teilfreistellung für Aktienfonds i.H.v. 30% bzw. für 
Mischfonds i.H.v. 15% wird berücksichtigt) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 
Einkommensteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 60% für 
Einkommensteuer / 30% für Gewerbesteuer; Mischfonds 30% für Einkommensteuer / 15% für Gewerbesteuer) 

Regelbesteuerte 
Körperschaften 
(typischerweise 
Industrieunterneh-
men; Banken, sofern 
Anteile nicht im 
Handelsbestand 
gehalten werden; 
Sachversicherer) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25%(die Teilfreistellung für 
Aktienfonds i.H.v. 30% bzw. für Mischfonds i.H.v. 15% wird 
berücksichtigt) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 80% für 
Körperschaftsteuer / 40% für Gewerbesteuer; Mischfonds 40% für Körperschaftsteuer / 20% für Gewerbesteuer) 

Lebens- und 
Kranken-
versicherungs-
unternehmen und 
Pensionsfonds, bei 
denen die 
Fondsanteile den 
Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind 

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme 

materielle Besteuerung: Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für 
Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist ggf. unter Berücksichtigung 
von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer / 15% für Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für 
Körperschaftsteuer / 7,5% für Gewerbesteuer) 

Banken, die die 
Fondsanteile im 
Handelsbestand 
halten 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme  

materielle Besteuerung: Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen 
(Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer / 15% für Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für Körperschaftsteuer / 7,5% 
für Gewerbesteuer) 

Steuerbefreite ge-
meinnützige, mild-
tätige oder kirchliche 
Anleger (insb. 
Kirchen, gemein-
nützige Stiftungen) 

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf Antrag erstattet werden 

Andere steuerbefreite 
Anleger (insb. 
Pensionskassen, 
Sterbekassen und 
Unterstützungskassen
, sofern die im 
Körperschaftsteuer-
gesetz geregelten 
Voraussetzungen 
erfüllt sind) 

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei 

 

Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Körper-
schaftsteuer wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Für die Abstandnahme vom Kapitaler-
tragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der depotführenden Stelle vorgelegt 
werden. 
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12.7 Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom 
Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genom-
men, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführen-
den Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Er-
stattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung zu beantragen. Zuständig ist das für die depotfüh-
rende Stelle zuständige Finanzamt. 

12.8 Solidaritätszuschlag 

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden 
Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der 
Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar. 

12.9 Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch 
den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religi-
onsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben.  

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 

12.10 Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese 
Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 

12.11 Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen 

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermö-
gen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Auf-
deckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Ver-
mögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan 
vorgesehene Barzahlung, ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln. 

12.12 Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen 

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem 
Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automati-
schen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im 
Folgenden "CRS"). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen 
Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 
2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen 
im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Dritt-
staaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. 
Österreich und die Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit 
dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet 
diesen ab 2016 an.  
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Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte In-
formationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) 
um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte 
Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. 
Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Hei-
matsteuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.  

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des melde-
pflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürli-
chen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kon-
tosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Invest-
mentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich 
Fondsanteilen)).  

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut 
unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen 
über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, 
das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleiten. Entspre-
chend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland 
ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für 
Steuern weiterleiten. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Infor-
mationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimat-
steuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger 
weiterleiten. 

13 Wirtschaftsprüfer 

Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichts ist die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft beauftragt. 

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des Fonds. Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer in 
einem besonderen Vermerk zusammenzufassen: der Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht wiederzuge-
ben. Bei der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob bei der Verwaltung des Fonds die Vorschriften 
des KAGB sowie die Bestimmungen der Anlagebedingungen beachtet worden sind. Der Wirtschaftsprüfer hat den 
Bericht über die Prüfung des Fonds bei der BaFin einzureichen. 

14 Dienstleister 

Unternehmen, die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen übernehmen, sind unter Abschnitt „Auslagerung“ 
dargestellt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft folgende Dienstleister beauftragt: 

 Die Fondsadministrationssoftware „Xentis“ wird von Profidata AG und Profidata Services AG, In der Lu-
berzen 40 in 8902 Urdorf, Schweiz bereitgestellt. 

 Zur rechtlichen Beratung und Geltendmachung von Ansprüchen für den Fonds die Anwaltskanzlei DRRT, 
Mainzer Landstr. 49, 60329 Frankfurt am Main. 

 Zur Datenlieferung zwecks Verbuchung der Vermögensgegenstände des Fonds sowie für Veröffentlichun-
gen die Firma WM Datenservice, Düsseldorfer Straße 16, 60329 Frankfurt am Main. 

15 Zahlungen an die Anleger / Verbreitung der Berichte und sonstigen Informationen  

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt, dass die Anleger die Ausschüttungen erhalten und dass 
Anteile zurückgenommen werden. Die in diesem Verkaufsprospekt erwähnten Anlegerinformationen können auf 
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dem im Abschnitt „Grundlagen - Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen“ angegebenen Wege be-
zogen werden. Darüber hinaus sind diese Unterlagen auch bei der Verwahrstelle (siehe unter Abschnitt „Verwahr-
stelle - Identität der Verwahrstelle“) zu erhalten. 
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16 Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen 

Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Ver-
kaufsprospekts sind: 

Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie 

 
 WI  Aktien Deutschland LS 
 WI Aktien Europe T 
 WI Aktien North America T 
 WI Aktien Pacific T 
 WI Corporate Bonds fix 
 WI Emerging Markets Bonds 
 WI Global Challenges Corporate Bonds 
 WI Hybrid Corporate Bonds 
 WI Immobilienaktien America TX 
 WI Immobilienaktien Asia Pacific TX 
 WI Immobilienaktien EMEA TX 
 WI Opti Top 
 WI Renten Classic 
 WI TOP 35 Aktien 

 
 

Hinzu kommen der Publikums-AIF EB-KVV-Fonds und 66 Spezial-AIF (Stand 01.08.2019). 
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17 Nähere Angaben über die Gesellschaft 

Warburg Invest AG 

An der Börse 7, 30159 Hannover 

Postanschrift: Postfach 4505, 300045 Hannover 

Handelsregister 

Hannover HRB 58629 

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 

Stand 31.12.2018: Euro 5.200.000 

Aktionärin 

Warburg Invest Holding GmbH, Hannover (100 Prozent) 

Hinweis: Die Anteile an der Warburg Invest Holding GmbH werden zu 100 Prozent von der M. M. Warburg & CO 
(AG & Co.) KGaA, Hamburg gehalten. 

Aufsichtsrat 

Dr. Peter Rentrop-Schmid- Vorsitzender - 

Geschäftsleiter und Partner der M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg 

Burkhard Becker 

Vorstand der Salzgitter AG, Salzgitter 

Univ.-Prof. Dr. Marc Gürtler 

Wirtschaftsprofessor der Technischen Universität Braunschweig, Braunschweig 

Patrick Tessmann 

Partner der M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg 

Dr. Rolf Krämer 

Kirchenvizepräsident Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Hannover 

Vorstand 

Carsten Schmeding (Vorsitzender), 

gleichzeitig auch Vorsitzender der Geschäftsführung der Warburg Invest Holding GmbH, Hannover, 

Caroline Specht, 

gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der Warburg Invest Holding GmbH, Hannover. 

 

Die vorstehenden Angaben werden bei Bedarf in den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten aktualisiert. 

18 Lizenzrechtliche Hinweise 

Der Fonds wird weder von der BÖAG Börsen AG („die Lizenzgeberin“) noch von der Deutsche Börsen AG („die 
Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben noch vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die Lizenzgeberin 
und die Berechnungsstelle - jeweils getrennt und unabhängig voneinander - geben keinerlei ausdrückliche oder still-
schweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index 
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und/oder Indexmarke, noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendei-
ner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Berechnungsstelle. Die 
Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine 
Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die Lizenzgeberin nicht verpflichtet, 
Dritten, wie z.B. Anlegern, eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. 

Weder die Veröffentlichung des Index durch die Lizenzgeberin und/oder die Berechnungsstelle noch die Lizenzie-
rung des Index für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder 
Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der Lizenzgeberin und/oder der Berech-
nungsstelle zur Kapitalanlage dar oder bein-haltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der Lizenz-
geberin und/oder der Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. 

Durch die Lizenzgeberin als alleinigem Rechteinhaber an dem Index wurde der Warburg Invest AG die Nutzung 
des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet. 
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III. Anlagebedingungen 

1 Allgemeine Anlagebedingungen 

 

Allgemeine Anlagebedingungen 
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 

den Anlegern und der  
Warburg Invest AG (Hannover), 

(„Gesellschaft“) 
für die von der Gesellschaft verwalteten 

Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen, die nur 
in Verbindung 

mit den für das jeweilige Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögen aufgestellten  

„Besonderen Anlagebedingungen“ gelten. 
 
 

§ 1 Grundlagen 
 

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft und unterliegt den Vorschrif-
ten des Kapitalanlagegesetzbuchs („KAGB“). 

 
2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld 

im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger nach dem Grundsatz der Risi-
komischung in den nach dem KAGB zugelasse-
nen Vermögensgegenständen gesondert vom ei-
genen Vermögen in Form eines Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögens an. Über die sich 
hieraus ergebenden Rechte der Anleger werden 
Sammelurkunden ausgestellt. Der Geschäfts-
zweck des Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögens ist auf die Kapitalanlage gemäß einer 
festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer 
kollektiven Vermögensverwaltung mittels der 
bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine ope-
rative Tätigkeit und eine aktive unternehmeri-
sche Bewirtschaftung der gehaltenen Vermö-
gensgegenstände ist ausgeschlossen. 
 

3. Das Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft und 
dem Anleger richtet sich nach den Allgemeinen 
Anlagebedingungen (AABen) und Besonderen 
Anlagebedingungen (BABen) des Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögens und dem KAGB. 

 
 

§ 2 Verwahrstelle 
 

1. Die Gesellschaft bestellt für das Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögen ein Kreditinstitut 
als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt un-
abhängig von der Gesellschaft und ausschließlich 
im Interesse der Anleger. 
 

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle 
richten sich nach dem mit der Gesellschaft ge-
schlossenen Verwahrstellenvertrag, nach dem 
KAGB und den Anlagebedingungen.  
 

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach 
Maßgabe des § 73 KAGB auf ein anderes Unter-
nehmen (Unterverwahrer) auslagern. Näheres 
hierzu enthält der Verkaufsprospekt.  
 

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Wertpa-
pierindex-OGAW-Sondervermögen oder gegen-
über den Anlegern für das Abhandenkommen ei-
nes verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des 
§ 72 Absatz 1 Nummer 1 KAGB durch die Ver-
wahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, 
dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten 
nach § 73 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die 
Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen 
kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Er-
eignisse zurückzuführen ist, deren Konsequen-
zen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen 
unabwendbar waren. Weitergehende Ansprüche, 
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die sich aus den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts auf Grund von Verträgen oder unerlaub-
ten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die 
Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem Wert-
papierindex-OGAW-Sondervermögen oder den 
Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die 
diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle 
fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen 
nach den Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. 
Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer 
etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben 
nach Absatz 3 Satz 1 unberührt.  

 
 

§ 3 Fondsverwaltung 
 

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Ver-
mögensgegenstände im eigenen Namen für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anleger mit der 
gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von 
der Verwahrstelle und ausschließlich im Inte-
resse der Anleger. 
 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den 
Anlegern eingelegten Geld die Vermögensgegen-
stände zu erwerben, diese wieder zu veräußern 
und den Erlös anderweitig anzulegen; sie ist fer-
ner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der 
Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen 
Rechtshandlungen vorzunehmen. 
 

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren 
noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- o-
der einem Garantievertrag eingehen; sie darf 
keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der 
§§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im 
Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen ge-
hören. § 197 KAGB bleibt unberührt. 

§ 4 Anlagegrundsätze 
 

1. Das Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen 
wird unmittelbar oder mittelbar nach dem 
Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die Ge-
sellschaft darf für das Sondervermögen nur sol-
che Vermögensgegenstände erwerben, die darauf 
gerichtet sind, unter Wahrung einer angemesse-
nen Risikomischung einen bestimmten, von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(„Bundesanstalt“) anerkannten Wertpapierindex 
nachzubilden („Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögen“). Der Wertpapierindex ist insbe-
sondere anzuerkennen, wenn 
 
a) seine Zusammensetzung hinreichend diver-

sifiziert ist; 
 

b) er eine adäquate Bezugsgrundlage für den 
Markt darstellt, auf den er sich bezieht. Der 
Wertpapierindex stellt eine adäquate Be-
zugsgröße für den Markt dar, wenn er die 
Anforderungen des Artikels 12 Absatz 3 der 
Richtlinie 2007/16/EG erfüllt; 
 

c) der Index in angemessener Weise veröffent-
licht wird. Der Wertpapierindex wird in an-
gemessener Weise veröffentlicht, wenn er 
die Anforderungen des Artikels 12 Absatz 4 
der Richtlinie 2007/16/EG erfüllt. 
 

2. Die Gesellschaft bestimmt in den BABen, welche 
Vermögensgegenstände für das Sondervermögen 
erworben werden dürfen. 
 

3. Für das Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögen dürfen ausschließlich Wertpapiere, die 
im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge 
von Indexänderungen in diesen aufgenommen 
werden (Indexwertpapiere), Wertpapiere, die auf 
diese Indexwertpapiere oder den zugrunde lie-
genden Index begeben werden sowie Derivate auf 
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die in § 197 Absatz 1 KAGB genannten Vermö-
gensgegenstände, in die das Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen nach den Anlagebe-
dingungen investieren darf, erworben werden. 
Bei der Nachbildung des Wertpapierindex ist im 
Sinne einer direkten Duplizierung des Wertpapi-
erindex den Anlagen in Indexwertpapiere der 
Vorrang gegenüber Anlagen in andere in Satz 1 
genannten zur Indexnachbildung dienlichen 
Vermögenswerte einzuräumen. Eine Nachbil-
dung des Wertpapierindex durch Wertpapiere o-
der Derivate, die den Wertpapierindex mittelbar 
nachbilden, ist nur zum Zwecke der Einhaltung 
der Grenzen des § 11 Absatz 6 geboten.  
 

4. Um den Wertpapierindex nachzubilden, darf der 
Anteil der im Wertpapierindex-OGAW-Sonder-
vermögen befindlichen Vermögensgegenstände 
im Sinne des Absatz 3 Satz 1 einen Duplizie-
rungsgrad von 95 Prozent nicht unterschreiten. 
Derivate sind mit ihrem Anrechnungsbetrag für 
das Marktrisiko nach dem einfachen Ansatz ge-
mäß der DerivateV auf den Duplizierungsgrad 
anzurechnen.  
 

5. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der 
Wertpapiere und Derivate gemäß § 197 Absatz 1 
KAGB im Sondervermögen aus, der hinsichtlich 
der Gewichtung mit dem Wertpapierindex über-
einstimmt. Der Duplizierungsgrad ist definiert 
als die Differenz zwischen 100 und der durch 
zwei geteilten, auf alle Wertpapiere und anzu-
rechnenden Werte auf Derivate gemäß § 197 Ab-
satz 1 KAGB im Sondervermögen und auf alle 
Wertpapiere im Index aufsummierten Betrags-
differenzen zwischen dem Gewicht der Wertpa-
piere im Index und dem anzurechnenden Ge-
wicht der Wertpapiere in der Summe der anzu-
rechnenden Werte des Sondervermögens. 

2
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n

i100%DG  

DG = Duplizierungsgrad in Prozent 
n = Anzahl der Wertpapiergattungen im Sonder-

vermögen und Index 
(obere Summationsgrenze) 

I      = Index 
F       = Sondervermögen 
 = Gewicht des Wertpapiers i im Index I in Pro-

zent 
 = anzurechnendes Gewicht der Wertpapiere i 

im Wertpapier-Teil des Sondervermögens in 
Prozent 

  = Summenzeichen 
i = Summationsindex; steht für die einzelnen 

Wertpapiergattungen von i = 1  
   (untere Summationsgrenze) bis i = n (obere 
Summationsgrenze) 

 
 

§ 5 Wertpapiere 
 

Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen 
vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 
KAGB für Rechnung des Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögens Wertpapiere nur erwerben, wenn 
 

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder in einem dieser Staaten an 
einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind,  
 

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb 
der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder in einem dieser Staaten an 
einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, sofern 



I
iW

F
iW
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die Wahl dieser Börse oder dieses organi-
sierten Marktes von der Bundesanstalt zuge-
lassen ist9,  
 

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zum Handel oder ihre Zulassung an 
einem organisierten Markt oder ihre Einbe-
ziehung in diesen Markt in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu beantra-
gen ist, sofern die Zulassung oder Einbezie-
hung dieser Wertpapiere innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, 
 

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel 
oder ihre Zulassung an einem organisierten 
Markt oder die Einbeziehung in diesen 
Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder außerhalb der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu beantra-
gen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder 
dieses organisierten Marktes von der Bun-
desanstalt zugelassen ist und die Zulassung 
oder Einbeziehung dieser Wertpapiere in-
nerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe er-
folgt, 
 

e) sie Aktien sind, die dem Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen bei einer Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln zu-
stehen, 
 

                                                            
9 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veröf-
fentlicht (http://www.bafin.de) 

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die 
zum Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögen gehören, erworben werden, 
 

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die 
die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 
KAGB genannten Kriterien erfüllen,  
 

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 198 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 KAGB genann-
ten Kriterien erfüllen. 

 
Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchsta-
ben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die 
Voraussetzungen des § 193 Absatz. 1 Satz 2 KAGB er-
füllt sind. Erwerbbar sind auch Bezugsrechte, die aus 
Wertpapieren herrühren, welche ihrerseits nach die-
sem § 5 erwerbbar sind. 
 
 

§ 6 Geldmarktinstrumente 
 

1. Sofern die BABen keine weiteren Einschränkun-
gen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich 
des § 198 KAGB für Rechnung des Wertpapie-
rindex-OGAW-Sondervermögens Instrumente, 
die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt 
werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum 
Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögen eine restliche 
Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben, deren 
Verzinsung nach den Ausgabebedingungen wäh-
rend ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, min-
destens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht 
angepasst wird oder deren Risikoprofil dem Risi-
koprofil solcher Wertpapiere entspricht („Geld-
marktinstrumente“), erwerben.  
 



 

Seite 70 von 93 
 

Geldmarktinstrumente dürfen für das Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögen nur erworben werden, 
wenn sie  
 

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder dort an einem anderen or-
ganisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, 
 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union o-
der außerhalb der anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen o-
der dort an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sofern die Wahl dieser Börse oder die-
ses organisierten Marktes von der Bundes-
anstalt zugelassen ist10, 
 

c) von der Europäischen Union, dem Bund, ei-
nem Sondervermögen des Bundes, einem 
Land, einem anderen Mitgliedstaat oder ei-
ner anderen zentralstaatlichen, regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaft oder der 
Zentralbank eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union, der Europäischen Zentral-
bank oder der Europäischen Investitions-
bank, einem Drittstaat oder, sofern dieser 
ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses 
Bundesstaates oder von einer internationa-
len öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der 
mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union angehört, begeben oder garan-
tiert werden,  
 

                                                            
10 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt ver-
öffentlicht (http://www.bafin.de) 

d) von einem Unternehmen begeben werden, 
dessen Wertpapiere auf den unter den 
Buchstaben a) und b) bezeichneten Märkten 
gehandelt werden,  
 

e) von einem Kreditinstitut, das nach den im 
Recht der Europäischen Union festgelegten 
Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder 
einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestim-
mungen, die nach Auffassung der Bundes-
anstalt denjenigen des Rechts der Europäi-
schen Union gleichwertig sind, unterliegt 
und diese einhält, begeben oder garantiert 
werden, oder 
 

f) von anderen Emittenten begeben werden 
und diese den Anforderungen des § 194 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 6 KAGB entsprechen.  
 

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatz 1 
dürfen nur erworben werden, wenn sie die jewei-
ligen Voraussetzungen des § 194 Absatz 2 und 3 
KAGB erfüllen. 

 
 

§ 7 Bankguthaben 
 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögens Bankguthaben halten, 
die eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben. 
Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben können 
bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Gut-
haben können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz 
in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen 
nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des 
Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, ge-
halten werden. Sofern in den BABen nichts anderes 
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bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf 
Fremdwährung lauten. 
 
 

§ 8 Investmentanteile 
 

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung 
des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens 
Anteile an Investmentvermögen gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) erwerben. An-
teile an anderen inländischen Sondervermögen 
und Investmentaktiengesellschaften mit verän-
derlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-
AIF und ausländischen offenen AIF, können er-
worben werden, sofern sie die Anforderungen 
des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllen. 
 

2. Anteile an inländischen Sondervermögen und 
Investmentaktiengesellschaften mit veränderli-
chem Kapital, an EU-OGAW, an offenen EU-
AIF und an ausländischen offenen AIF, darf die 
Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den Anla-
gebedingungen oder der Satzung der Kapitalver-
waltungsgesellschaft, der Investmentaktienge-
sellschaft mit veränderlichem Kapital, des EU-
Investmentvermögens, der EU-Verwaltungsge-
sellschaft, des ausländischen AIF oder der aus-
ländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft insge-
samt höchstens 10 Prozent des Wertes ihres Ver-
mögens in Anteilen an anderen inländischen 
Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaf-
ten mit veränderlichem Kapital, offenen EU-In-
vestmentvermögen oder ausländischen offenen 
AIF angelegt werden dürfen. 

 
 

§ 9 Derivate 
 

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, kann die Gesellschaft im Rahmen der 

Verwaltung des Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögens Derivate gemäß § 197 Absatz 1 
Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit deriva-
tiver Komponente gemäß § 197 Absatz 1 Satz 2 
KAGB einsetzen. Sie darf – der Art und dem Um-
fang der eingesetzten Derivate und Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente entspre-
chend - zur Ermittlung der Auslastung der nach 
§ 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisiko-
grenze für den Einsatz von Derivaten und Finan-
zinstrumenten mit derivativer Komponente ent-
weder den einfachen oder den qualifizierten An-
satz im Sinne der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB 
erlassenen „Verordnung über Risikomanage-
ment und Risikomessung beim Einsatz von Deri-
vaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsge-
schäften in Investmentvermögen nach dem Ka-
pitalanlagegesetzbuch“ (DerivateV) nutzen; das 
Nähere regelt der Verkaufsprospekt.  
 

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz 
nutzt, darf sie regelmäßig nur Grundformen von 
Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivati-
ver Komponente oder Kombinationen aus diesen 
Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente sowie gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 
KAGB zulässigen Basiswerten im Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögen einsetzen. Kom-
plexe Derivate mit gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 
KAGB zulässigen Basiswerten dürfen nur zu ei-
nem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt wer-
den. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu 
ermittelnde Anrechnungsbetrag des Wertpapie-
rindex-OGAW-Sondervermögens für das 
Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert 
des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens 
übersteigen. 
 

 
Grundformen von Derivaten sind: 
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a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 
197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von 
Investmentanteilen nach § 196 KAGB; 
 

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Ba-
siswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der 
Ausnahme von Investmentanteilen nach § 
196 KAGB und auf Terminkontrakte nach 
Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigen-
schaften aufweisen: 
 
aa) eine Ausübung ist entweder während 

der gesamten Laufzeit oder zum Ende 
der Laufzeit möglich und 

bb) der Optionswert hängt zum Aus-
übungszeitpunkt linear von der positi-
ven oder negativen Differenz zwischen 
Basispreis und Marktpreis des Basis-
werts ab und wird null, wenn die Diffe-
renz das andere Vorzeichen hat; 

 
c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-

Währungsswaps; 
 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), so-
fern sie die in Buchstabe b) unter Buchsta-
ben aa) und bb) beschriebenen Eigenschaf-
ten aufweisen (Swaptions); 

 
e) Credit Default Swaps, die sich auf einen ein-

zelnen Basiswert beziehen (Single Name 
Credit Default Swaps). 
 

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz 
nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten 
Risikomanagementsystems - in jegliche Finan-
zinstrumente mit derivativer Komponente oder 
Derivate investieren, die von einem gemäß § 197 
Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswert abge-
leitet sind.  
 

Hierbei darf der dem Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögen zuzuordnende potenzielle Risi-
kobetrag für das Marktrisiko ("Risikobetrag") zu 
keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen 
Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehöri-
gen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der Deri-
vateV übersteigen. Alternativ darf der Risikobe-
trag zu keinem Zeitpunkt 20 Prozent des Wertes 
des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens 
übersteigen. 
 

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft 
bei diesen Geschäften von den in den Anlagebe-
dingungen oder in dem Verkaufsprospekt ge-
nannten Anlagegrundsätzen und -grenzen ab-
weichen.  
 

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente zum Zwecke 
der Absicherung, der effizienten Portfoliosteue-
rung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein-
setzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der 
Anleger für geboten hält. 
 

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für 
den Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente darf die Ge-
sellschaft jederzeit gemäß § 6 Satz 3 der Deri-
vateV zwischen dem einfachen und dem qualifi-
zierten Ansatz wechseln. Der Wechsel bedarf 
nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, 
die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unver-
züglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im 
nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht 
bekannt zu machen. 
 

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente wird die 
Gesellschaft die DerivateV beachten. 
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§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 
 

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt 
ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des Wertpapi-
erindex-OGAW-Sondervermögens bis zu 10 Prozent 
des Wertes des Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögens in Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 
KAGB anlegen. 
 
 

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen  
 

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im 
KAGB, der DerivateV und die in den Anlagebe-
dingungen festgelegten Grenzen und Beschrän-
kungen zu beachten. 
 

2. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wer-
tes des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermö-
gens in Wertpapieren eines Emittenten anlegen. 
 

3. Die in Absatz 2 bestimmte Grenze darf für Wert-
papiere eines Emittenten auf bis zu 35 Prozent 
des Wertes des Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögens angehoben werden. Eine Anlage 
bis zu der Grenze nach Satz 1 ist nur bei einem 
einzigen Emittenten zulässig. 
 

4. Bei Vermögensgegenständen, die sich auf den 
zugrunde liegenden Index beziehen, ist der Kurs-
wert der Indexwertpapiere anteilig auf die jewei-
ligen Ausstellergrenzen anzurechnen. Entspre-
chendes gilt für Vermögensgegenstände, die sich 
auf ein einzelnes Indexwertpapier oder einen 
Korb von Indexwertpapieren beziehen. Derivate 
gemäß § 197 Absatz 1 KAGB sind entsprechend 
den §§ 18, 19 DerivateV auf die Ausstellergren-
zen anzurechnen.  
 

5. Die Gesellschaft darf nur bis zu 5 Prozent des 
Wertes des Wertpapierindex-OGAW-Sonder-

vermögens in Bankguthaben und Geldmarktin-
strumenten i. S. der §§ 6 und 7 anlegen, soweit in 
den BABen nicht etwas anderes bestimmt wird. 
 

6. Soweit in den BABen nicht etwas anderes be-
stimmt wird, muss das Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen zu mindestens 95 Pro-
zent in Vermögenswerten gemäß § 4 Absatz 3 
Satz 1 auf den Wertpapierindex investiert sein. 

 
 

§ 12 Verschmelzung 
 
1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 

bis 191 KAGB 
 
a) sämtliche Vermögensgegenstände und Ver-

bindlichkeiten dieses Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögens auf ein anderes 
bestehendes oder ein neues, dadurch ge-
gründetes OAGW-Sondervermögen, oder 
einen EU-OGAW oder eine OGAW-Invest-
mentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital übertragen; 
 

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Ver-
bindlichkeiten eines anderen offenen Publi-
kumsinvestmentvermögens in dieses Wert-
papierindex-OGAW-Sondervermögen auf-
nehmen; 
 

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung 
der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde. Die 
Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den 
§§ 182 bis 191 KAGB. 
 

3. Das Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen 
darf nur mit einem Publikumsinvestmentvermö-
gen verschmolzen werden, das kein OGAW ist, 
wenn das übernehmende oder neugegründete 
Investmentvermögen weiterhin ein OGAW ist. 
Verschmelzungen eines EU-OGAW auf das 
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Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen 
können darüber hinaus gemäß den Vorgaben des 
Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der 
Richtlinie 2009/65/EG erfolgen. 
 
 

§ 13 Wertpapierdarlehen 
 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Wertpa-
pierindex-OGAW-Sondervermögens einem 
Wertpapierdarlehensnehmer gegen ein marktge-
rechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender 
Sicherheiten gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein je-
derzeit kündbares Wertpapierdarlehen gewäh-
ren. Der Kurswert der zu übertragenden Wertpa-
piere darf zusammen mit dem Kurswert der für 
Rechnung des Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögens demselben Wertpapierdarlehens-
nehmer einschließlich konzernangehöriger Un-
ternehmen im Sinne des § 290 HGB bereits als 
Wertpapierdarlehen übertragenen Wertpapiere 
10 Prozent des Wertes des Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen. 
 

2. Werden die Sicherheiten für die übertragenen 
Wertpapiere vom Wertpapierdarlehensnehmer 
in Guthaben erbracht, müssen die Guthaben auf 
Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Num-
mer 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf 
die Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, diese Guthaben in der Währung des 
Guthabens in folgende Vermögensgegenstände 
anzulegen: 
 
a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe 

Qualität aufweisen und die vom Bund, ei-
nem Land, der Europäischen Union, einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
seinen Gebietskörperschaften, einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder einem 
Drittstaat ausgegeben worden sind, 

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-
zeitstruktur entsprechend den von der Bun-
desanstalt auf Grundlage von § 4 Absatz 2 
KAGB erlassenen Richtlinien oder 
 

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsge-
schäftes mit einem Kreditinstitut, das die je-
derzeitige Rückforderung des aufgelaufenen 
Guthabens gewährleistet. 
 

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen 
dem Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen zu. 
 
3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer 

Wertpapiersammelbank oder von einem ande-
ren in den BABen genannten Unternehmen, des-
sen Unternehmensgegenstand die Abwicklung 
von grenzüberschreitenden Effektengeschäften 
für andere ist, organisierten Systems zur Ver-
mittlung und Abwicklung der Wertpapier-Dar-
lehen bedienen, das von den Anforderungen der 
§§ 200 und 201 KAGB abweicht, wenn durch die 
Bedingungen dieses Systems die Wahrung der 
Interessen der Anleger gewährleistet ist und von 
dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach Ab-
satz 1 nicht abgewichen wird. 

 
4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-

stimmt ist, darf die Gesellschaft Wertpapierdar-
lehen auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente 
und Investmentanteile gewähren sofern diese 
Vermögensgegenstände für das Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögen erwerbbar sind. 
Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür 
sinngemäß. 

 
 

§ 14 Pensionsgeschäfte 
 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Wertpa-
pierindex-OGAW-Sondervermögens jederzeit 
kündbare Wertpapier-Pensionsgeschäfte im 
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Sinne von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch 
gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanz-
dienstleistungsinstituten auf der Grundlage stan-
dardisierter Rahmenverträge abschließen. 
 

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum 
Gegenstand haben, die nach den Anlagebedin-
gungen für das Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögen erworben werden dürfen. 
 

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine 
Laufzeit von 12 Monaten haben. 
 

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, darf die Gesellschaft Pensionsge-
schäfte auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente 
und Investmentanteile abschließen, sofern diese 
Vermögensgegenstände für das Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögen erwerbbar sind. 
Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür 
sinngemäß. 

 
 

§ 15 Kreditaufnahme 
 

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 
10 Prozent des Wertes des Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingun-
gen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die 
Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.  
 
 

§ 16 Anteile 
 

1. Die in einer Sammelurkunde zu verbriefenden 
Anteilscheine lauten auf den Inhaber. 
 

2. Die Anteile können verschiedene Ausgestal-
tungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der 
Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des 

Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteil-
wertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindest-
anlagesumme oder einer Kombination dieser 
Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelhei-
ten sind in den BABen festgelegt.  
 

3. Die Anteile sind übertragbar, soweit in den BA-
Ben nichts Abweichendes geregelt ist. Mit der 
Übertragung eines Anteils gehen die in ihm ver-
brieften Rechte über. Der Gesellschaft gegenüber 
gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteils als der 
Berechtigte. 
 

4. Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der An-
leger einer Anteilklasse werden in einer Sam-
melurkunde verbrieft. Sie trägt mindestens die 
handschriftlichen oder vervielfältigten Unter-
schriften der Gesellschaft und der Verwahrstelle. 
Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausge-
schlossen. 

 
 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, 
Aussetzung der Rücknahme 

 
1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grund-

sätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält 
sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorüberge-
hend oder vollständig einzustellen. 
 

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Ver-
wahrstelle oder durch Vermittlung Dritter er-
worben werden. Die BABen können vorsehen, 
dass Anteile nur von bestimmten Anlegern er-
worben und gehalten werden dürfen. 
 

3. Die Anleger können von der Gesellschaft die 
Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesell-
schaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils gel-
tenden Rücknahmepreis für Rechnung des Wert-
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papierindex-OGAW-Sondervermögens zurück-
zunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahr-
stelle. 
 

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die 
Rücknahme der Anteile gemäß § 98 Absatz 2 
KAGB auszusetzen, wenn außergewöhnliche 
Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter 
Berücksichtigung der Interessen der Anleger er-
forderlich erscheinen lassen. 
 

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekannt-
machung im Bundesanzeiger und darüber hin-
aus in einer hinreichend verbreiteten Wirt-
schafts- oder Tageszeitung oder in den in dem 
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen 
Informationsmedien über die Aussetzung gemäß 
Absatz 4 und die Wiederaufnahme der Rück-
nahme zu unterrichten. Die Anleger sind über 
die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rück-
nahme der Anteile unverzüglich nach der Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines 
dauerhaften Datenträgers zu unterrichten. 

 
 

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise 
 

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahme-
preises der Anteile werden die Verkehrswerte der 
zu dem Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögen gehörenden Vermögensgegenstände ab-
züglich der aufgenommenen Kredite und sonsti-
gen Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“) er-
mittelt und durch die Zahl der umlaufenden An-
teile geteilt („Anteilwert“). Werden gemäß § 16 
Absatz 2 unterschiedliche Anteilklassen für das 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen ein-
geführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- 
und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse ge-
sondert zu ermitteln.  

Die Bewertung der Vermögensgegenstände er-
folgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Ka-
pitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewer-
tungsverordnung (KARBV). 
 

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen, ge-
gebenenfalls zuzüglich eines in den BABen fest-
zusetzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Ab-
satz 2 Nummer 8 KAGB. Der Rücknahmepreis 
entspricht dem Anteilwert am Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen, gegebenenfalls abzüg-
lich eines in den BABen festzusetzenden Rück-
nahmeabschlags gemäß § 165 Absatz 2 Num-
mer 8 KAGB.  
 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und 
Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den 
Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauf-
trags folgende Wertermittlungstag, soweit in den 
BABen nichts anderes bestimmt ist. 
 

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden 
börsentäglich ermittelt. Soweit in den BABen 
nichts weiteres bestimmt ist, können die Gesell-
schaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen Fei-
ertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. und 
31. Dezember jedes Jahres von einer Ermittlung 
des Wertes absehen; das Nähere regelt der Ver-
kaufsprospekt. 

 
 

§ 19 Kosten 
 

In den BABen werden die Aufwendungen und die der 
Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehen-
den Vergütungen, die dem Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögen belastet werden können, genannt. 
Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den BA-
Ben darüber hinaus anzugeben, nach welcher Me-
thode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berech-
nung sie zu leisten sind.  
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§ 20 Rechnungslegung 
 

1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres des Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögens macht die Gesellschaft einen Jah-
resbericht einschließlich Ertrags- und Aufwands-
rechnung gemäß § 101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB 
bekannt. 
 

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Ge-
schäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halb-
jahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt. 
 

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Wertpapie-
rindex-OGAW-Sondervermögens während des 
Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwal-
tungsgesellschaft übertragen oder das Wertpapi-
erindex-OGAW-Sondervermögen während des 
Geschäftsjahres auf ein anderes OGAW-Sonder-
vermögen, eine OGAW-Investmentaktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder einen 
EU-OGAW verschmolzen, so hat die Gesell-
schaft auf den Übertragungsstichtag einen Zwi-
schenbericht zu erstellen, der den Anforderun-
gen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 ent-
spricht. 

 
4. Wird das Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-

mögen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jähr-
lich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung 
beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstel-
len, der den Anforderungen an einen Jahresbe-
richt gemäß Absatz 1 entspricht. 
 

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der 
Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Ver-
kaufsprospekt und in den wesentlichen Anleger-
informationen anzugeben sind, erhältlich; sie 
werden ferner im Bundesanzeiger bekannt ge-
macht.  

 
 

§ 21 Kündigung und Abwicklung des 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens 

 
1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Wert-

papierindex-OGAW-Sondervermögens mit ei-
ner Frist von mindestens sechs Monaten durch 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger und dar-
über hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbe-
richt kündigen. Die Anleger sind über eine nach 
Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels ei-
nes dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu 
unterrichten. 
 

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung er-
lischt das Recht der Gesellschaft, das Wertpapie-
rindex-OGAW-Sondervermögen zu verwalten. 
In diesem Falle geht das Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen bzw. das Verfügungs-
recht über das Sondervermögen auf die Verwahr-
stelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger 
zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung hat 
die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung 
ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer 
Aufwendungen, die für die Abwicklung erforder-
lich sind. Mit Genehmigung der Bundesanstalt 
kann die Verwahrstelle von der Abwicklung und 
Verteilung absehen und einer anderen Kapital-
verwaltungsgesellschaft die Verwaltung des 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens 
nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingun-
gen übertragen.  
 

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Ver-
waltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB er-
lischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der 
den Anforderungen an einen Jahresbericht nach 
§ 20 Absatz 1 entspricht. 

 
 



 

Seite 78 von 93 
 

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
und der Verwahrstelle  

 
1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und 

Verfügungsrecht über das Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen auf eine andere Kapi-
talverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Über-
tragung bedarf der vorherigen Genehmigung 
durch die Bundesanstalt. 
 

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesan-
zeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder 
Halbjahresbericht bekannt gemacht. Die Anleger 
sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte 
Übertragung unverzüglich mittels eines dauer-
haften Datenträgers zu unterrichten. Die Über-
tragung wird frühestens drei Monate nach ihrer 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam. 
 

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen 
wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmigung 
der Bundesanstalt.  

 
 

§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen 
 

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen 
ändern. 
 

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen 
der vorherigen Genehmigung durch die Bundes-
anstalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 An-
lagegrundsätze des Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögens betreffen, bedürfen sie der 
vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates der 
Gesellschaft. 

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im 
Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hin-
reichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tages-
zeitung oder in den im Verkaufsprospekt be-
zeichneten elektronischen Informationsmedien 
bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung 
nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen 
und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von 
Kostenänderungen im Sinne des § 162 Absatz 2 
Nummer 11 KAGB, Änderungen der Anlage-
grundsätze des Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 
KAGB oder Änderungen in Bezug auf wesentli-
che Anlegerrechte sind den Anlegern zeitgleich 
mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesent-
lichen Inhalte der vorgesehenen Änderungen der 
Anlagebedingungen und ihre Hintergründe so-
wie eine Information über ihre Rechte nach § 163 
Absatz 3 KAGB in einer verständlichen Art und 
Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers ge-
mäß § 163 Absatz 4 KAGB zu übermitteln. 
 

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in 
Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und 
der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf 
von drei Monaten nach der entsprechenden Be-
kanntmachung.  

 
 

§ 24 Erfüllungsort 
Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

 
 
 
 
 
 

  



 

Seite 79 von 93 
 

2 Besondere Anlagebedingungen 

 

Besondere Anlagebedingungen 
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 

den Anlegern und der  
Warburg Invest AG, Hannover, 

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) 
für das von der Gesellschaft verwaltete 

Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögen 
WI Global Challenges Index-Fonds, 

die nur in Verbindung mit den 
für dieses Sondervermögen 

von der Gesellschaft aufgestellten 
Allgemeinen Anlagebedingungen („AAB“) 

gelten. 
 
 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND 
ANLAGEGRENZEN 

 
§ 1 

Vermögensgegenstände 
 

1. Die Gesellschaft darf für das Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen folgende Vermögens-
gegenstände erwerben: 
 

a. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen: aus-
schließlich Aktien,, 

b. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AA-
Ben,  

c. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 
d. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen: 

ausschließlich Geldmarktfondsanteile, 
e. Derivate gemäß § 9 der AABen,  
f. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der 

AABen. 
 

2. Die Auswahl der für das Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen zu erwerbenden Wert-
papiere ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer 

angemessenen Risikomischung den Global Chal-
lenges Index nachzubilden.  

 
 

§ 2 
Anlagegrenzen  

 
1. Der § 11 der AAB (Emittentengrenzen und An-

lagegrenzen) ist bei den Anlagegrenzen zu be-
rücksichtigen. Die in Pension genommenen 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sind 
auf die Anlagegrenzen des § 209 KAGB anzu-
rechnen.  
 

2. Nach § 209 KAGB können die in § 206 KAGB 
festgelegten Aussteller- und Anlagegrenzen 
überschritten werden, wenn dies zur Nachbil-
dung des Global Challenges Index notwendig ist. 
 

3. Bis zu 5 Prozent des Wertes des Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögens dürfen in Antei-
len an Investmentvermögen nach Maßgabe der 
§ 4 Absatz 3 (Anlagegrundsätze) und § 8 (Invest-
mentanteile) der AABen angelegt werden, die ih-
rerseits in Vermögensgegenständen gemäß § 1 
investieren. Die in Pension genommenen Invest-
mentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 
207 und 210 Absatz. 3 KAGB anzurechnen. 
 

4. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen 
1 bis 3 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, 
dass mindestens 75 Prozent des Wertes des Wert-
papierindex-OGAW-Sondervermögens in Kapi-
talbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investment-
steuergesetz angelegt werden. Kapitalbeteiligun-
gen in diesem Sinne sind 

‐ Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum 
amtlichen Handel an einer Börse zugelassen 
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oder an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind; 

‐ Anteile an Kapitalgesellschaften, die in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ansässig sind und dort der Er-
tragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften 
unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

‐ Anteile an Kapitalgesellschaften, die in ei-
nem Drittstaat ansässig sind und dort einer 
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaf-
ten in Höhe von mindestens 15 Prozent un-
terliegen und nicht von ihr befreit sind; 

‐ Anteile an anderen Investmentvermögen 
entweder in Höhe der bewertungstäglich 
veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der 
sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile 
an Kapitalgesellschaften anlegen oder in 
Höhe der in den Anlagebedingungen des 
anderen Investmentvermögens festgelegten 
Mindestquote. 

 
 

§ 3 
Anlageausschuss 

 
Die Gesellschaft kann sich mit Blick auf das Wertpa-
pierindex-OGAW-Sondervermögen des Rates eines 
Anlageausschusses bedienen. 
 
 

ANTEILKLASSEN 
 

§ 4 
Anteilklassen 

 
1. Für das Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-

mögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 
Absatz. 2 der AABen gebildet werden, die sich 
hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausga-

beaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Ver-
gütung (Verwaltungs- bzw. Verwahrstellenver-
gütung), der Mindestanlagesumme, der Anleger, 
die Anteile erwerben oder halten dürfen, oder ei-
ner Kombination dieser Merkmale unterschei-
den. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit 
zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 
 

2. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse geson-
dert errechnet, indem die Kosten der Auflegung 
neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (ein-
schließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. ab-
zuführenden Steuern), die Verwaltungs- bzw. 
Verwahrstellenvergütung, ggf. einschließlich Er-
tragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse 
zugeordnet werden. 
 

3. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl 
im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und 
Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die Anteil-
klassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerk-
male (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, 
Rücknahmeabschlag, Vergütung [Verwaltungs- 
bzw. Verwahrstellenvergütung], Mindestanlage-
summe, Anleger, die Anteile erwerben oder hal-
ten dürfen, oder eine Kombination dieser Merk-
male) werden im Verkaufsprospekt und im Jah-
res- und Halbjahresbericht bzw. unter § 5 der 
BAB im Einzelnen beschrieben. 

 
 

ANTEILSCHEINE, AUSGABEPREIS, 
RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON 

ANTEILEN UND KOSTEN 
 

§ 5 
Anteile 

 
1. Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögens-

gegenständen des Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als 
Gläubiger nach Bruchteilen beteiligt. 
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2. Anteile an der Anteilklasse „S“ dürfen nur er-
worben und gehalten werden 

 
a) von 

‐ inländischen Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen, 
die nach der Satzung, dem Stiftungsge-
schäft oder der sonstigen Verfassung und 
nach der tatsächlichen Geschäftsführung 
ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der 
Abgabenordnung dienen und die die An-
teile nicht in einem wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb halten; 

‐ inländischen Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, die ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zwecken dienen;   

‐ inländischen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, die ausschließlich 
und unmittelbar kirchlichen Zwecken 
dienen, sowie 

‐ den vorstehenden drei Spiegelstrichen 
vergleichbaren ausländischen Anlegern 
mit Sitz und Geschäftsleitung in einem 
Amts- und Beitreibungshilfe leistenden 
ausländischen Staat. 
 

Zum Nachweis der vorgenannten Voraus-
setzungen hat der Anleger der Gesellschaft 
eine gültige Bescheinigung nach § 9 Absatz 
1 Nr. 1 oder 2 Investmentsteuergesetz zu 
übermitteln. Fallen bei einem Anleger die 
vorgenannten Voraussetzungen weg, so ist 
er verpflichtet, dies der Gesellschaft inner-
halb eines Monats nach dem Wegfall mitzu-
teilen.  
 

b) im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basis-
rentenverträgen, die nach den §§ 5 oder 5a 

des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungs-
gesetzes zertifiziert wurden. Zum Nachweis 
der vorgenannten Voraussetzung hat der 
Anbieter des Altersvorsorge- oder Basisren-
tenvertrags der Gesellschaft mitzuteilen, 
dass er die Anteile ausschließlich im Rah-
men von Altersvorsorge- und Basisrenten-
verträgen erwirbt. Fällt die vorgenannte 
Voraussetzung weg, so ist der Anleger ver-
pflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb ei-
nes Monats nach dem Wegfall mitzuteilen.  
 
Steuerliche Befreiungsbeträge, die die Ge-
sellschaft im Zusammenhang mit der Ver-
waltung des Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögens erhält und die auf Erträge der 
Anteilklasse „S“ entfallen, sind grundsätz-
lich den Anlegern der Anteilklasse „S“ bzw. 
dem Anbieter des Altersvorsorge- oder Ba-
sisrentenvertrages auszuzahlen. Werden die 
Erträge dem Anbieter des Altersvorsorge- o-
der Basisrentenvertrages ausgezahlt, hat die-
ser sie zugunsten der Berechtigten aus dem 
jeweiligen Altersvorsorge- oder Basisren-
tenvertrag wieder anzulegen.  
 
Abweichend hiervon ist die Gesellschaft be-
rechtigt, die Befreiungsbeträge unmittelbar 
dem Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögen zugunsten der Anleger der Anteil-
klasse „S“ zuzuführen; aufgrund dieser Zu-
führung werden keine neuen Anteile ausge-
geben. Das verwendete Verfahren wird im 
Verkaufsprospekt erläutert. 
 

3. Abweichend von § 16 Absatz 3 der AABen dür-
fen die Anteile der Anteilklasse „S“ nicht über-
tragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch 
Anteile, so ist er verpflichtet, dies der Gesell-
schaft innerhalb eines Monats nach dem Über-
trag mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der 
Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung 
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des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens 
gemäß § 17 Absatz 3 der AABen bleibt unbe-
rührt. 

 
 

§ 6 
Ausgabe- und Rücknahmepreis 

 
1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 Prozent 

des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für 
eine oder mehrere Anteilklassen oder unabhängig 
von der Anteilklasse einen niedrigeren Ausgabe-
aufschlag zu berechnen oder von der Berechnung 
eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesell-
schaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum 
Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Absatz 
3 KAGB zu machen.  
 

2. Der Rücknahmeabschlag beträgt bis zu 5 Prozent 
des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für 
eine oder mehrere Anteilklassen oder unabhängig 
von der Anteilklasse einen niedrigeren Rücknah-
meabschlag zu berechnen oder von der Berech-
nung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die 
Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben 
zum Rücknahmeabschlag nach Maßgabe des § 
165 Absatz 3 KAGB zu machen. Der Rücknahme-
abschlag steht der Gesellschaft zu. 
 

3. Abweichend von § 18 Absatz 3 der AABen ist der 
Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rück-
nahmeaufträge spätestens der übernächste auf 
den Eingang des Anteilabrufs- bzw. Rücknahme-
auftrags folgende Wertermittlungstag. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Kosten 

 
1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen 

sind  
 

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens 
eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 
1,50 Prozent p.a. des durchschnittlichen Net-
toinventarwertes des Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögens, der aus den Ta-
gesendwerten errechnet wird. Sie ist berech-
tigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse 
zu erheben. Es steht der Gesellschaft frei, für 
eine oder mehrere Anteilklassen eine niedri-
gere Vergütung zu berechnen. Das Nähere re-
gelt der Verkaufsprospekt. 

 
2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

Die Gesellschaft kann dem Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen im Zusammenhang 
mit der Übertragung, Verwahrung, Anpassung 
und Abwicklung von Sicherheiten (sog. Collate-
ral Management) und der Bewertung entste-
hende Kosten, soweit Sicherheiten für Rechnung 
oder aus dem Wertpapierindex-OGAW-Sonder-
vermögen bestellt oder gestellt werden sowie im 
Zusammenhang mit der Erfüllung der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 (European Market Inf-
rastructure Regulation – sog. EMIR) entstehende 
Kosten, unter anderem für das zentrale Clearing 
von OTC-Derivaten und Meldungen an Trans-
aktionsregister einschließlich Kosten für Rechts-
träger-Kennung bis zu einer Höhe von 0,02 Pro-
zent p.a. des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes des Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögens, der aus den Werten am Ende eines jeden 
Tages errechnet wird, belasten. Es steht der Ge-
sellschaft frei, nur Teilbeträge zu belasten oder 
von einer Belastung abzusehen.  



 

Seite 83 von 93 
 

Die Vergütung wird von der Verwaltungsvergü-
tung nicht abgedeckt und somit von der Gesell-
schaft dem Wertpapierindex-OGAW-Sonder-
vermögen zusätzlich belastet. 
 

3. Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle 
beträgt 1/12 von höchstens 0,10 Prozent p.a. des 
durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens, er-
rechnet aus den Tagesendwerten.  
 
Der Betrag, der jährlich aus dem Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögen nach den vorste-
henden Ziffern 1, 2 und 3 als Vergütungen und 
der nachstehenden Ziffer 4l als Aufwandsersatz 
entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,63 
Prozent des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes des Wertpapierindex-OGAW-Sonderver-
mögens, der aus den Tagesendwerten errechnet 
wird, betragen.  
 

4. Aufwendungen 
Neben den vorgenannten Vergütungen gehen 
die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens: 
 

a. bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen Kosten für die 
Verwahrung ausländischer Vermögensgegen-
stände im Ausland; 

 
b. Kosten für den Druck und Versand der für die 

Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebe-
nen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjah-
resberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche An-
legerinformationen); 

 
c. Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und 

Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-
nahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder 
Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes; 

d. Kosten der Erstellung und Verwendung eines 
dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der In-
formationen über Verschmelzung von Invest-
mentvermögen und außer im Fall der Informa-
tionen über Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Anlagegrenzverletzungen oder Berech-
nungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

 
e. Kosten für die Prüfung des Wertpapierindex-

OGAW-Sondervermögens durch den Ab-
schlussprüfer des Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögens; 

 
f. Kosten für die Geltendmachung und Durchset-

zung von Rechtsansprüchen durch die Gesell-
schaft für Rechnung des Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr 
von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Wert-
papierindex-OGAW-Sondervermögens erho-
benen Ansprüchen; 

 
g. Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stel-

len in Bezug auf das Wertpapierindex-OGAW-
Sondervermögen  
erhoben werden;  
 

h. Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hin-
blick auf das Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögen; 

 
i. Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Er-

werb und/oder der Verwendung bzw. Nennung 
eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes 
anfallen können;  
 

j. Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des 
Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens 
durch Dritte;  

 
k. Kosten für die Beauftragung von Stimmrechts-

bevollmächtigten; 
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l. Kosten für die Bereitstellung von Analysemate-
rial oder -dienstleistungen durch Dritte in Be-
zug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente o-
der sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf 
die Emittenten oder potenzielle Emittenten von 
Finanzinstrumenten oder in engem Zusam-
menhang mit einer bestimmten Branche oder 
einem bestimmten Markt von bis zu 0,01 Pro-
zent p.a. des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes des Wertpapierindex-OGAW-Sonder-
vermögens, der aus den Werten am Ende eines 
jeden Monats errechnet wird; 

 
m. Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit 

den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und 
Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusam-
menhang mit den vorstehend genannten Auf-
wendungen und im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Verwahrung . 

 
5. Transaktionskosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen und Auf-
wendungen werden dem Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen entstehenden Kosten belas-
tet. 
 

6. Erwerb von Investmentanteilen 
Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 
Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeauf-
schläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, 
die dem Wertpapierindex-OGAW-Sondervermö-
gen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die 
Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 
KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von 
Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesell-
schaft selbst oder einer anderen Gesellschaft ver-
waltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die 

andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rück-
nahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknah-
meabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im 
Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Ver-
gütung offen zu legen, die dem Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft 
selbst, von einer anderen (Kapital-) Verwaltungs-
gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit 
der die Gesellschaft durch eine wesentliche un-
mittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden 
ist oder einer ausländischen Investment-Gesell-
schaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesell-
schaft als Verwaltungsvergütung für die im Wert-
papierindex-OGAW-Sondervermögen gehalte-
nen Anteile berechnet wurde. 

 
 
ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTS-

JAHR 
 

§ 8 
Ausschüttung 

 
1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet 

die Gesellschaft grundsätzlich die während des 
Geschäftsjahres für Rechnung des Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögens angefallenen und 
nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen 
Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge - unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsaus-
gleichs - aus. Realisierte Veräußerungsge-
winne- unter Berücksichtigung des zugehörigen 
Ertragsausgleichs - können anteilig ebenfalls zur 
Ausschüttung herangezogen werden. 
 

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 
können zur Ausschüttung in späteren Geschäfts-
jahren insoweit vorgetragen werden, als die 
Summe der vorgetragenen Erträge 15 Prozent 
des jeweiligen Wertes des Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögens zum Ende des Ge-
schäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus 
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Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vor-
getragen werden. 
 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können an-
teilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch 
vollständig zur Wiederanlage im Wertpapierin-
dex-OGAW-Sondervermögen bestimmt werden. 
 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von 
vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. 

 
 

§ 9 
Thesaurierung 

 
Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesell-
schaft die während des Geschäftsjahres für Rechnung 
des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens an-
gefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 
Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter Be-
rücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - 

sowie die realisierten Veräußerungsgewinne der the-
saurierenden Anteilklassen im Wertpapierindex-
OGAW-Sondervermögen anteilig wieder an. 
 
 

§ 10 
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Wertpapierindex-OGAW-Son-
dervermögens beginnt am 01.09. und endet am 31.08. 
des Folgejahres. 
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IV. Angaben zur Unterverwahrung 

1 Allgemeine Informationen 

Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesellschaft hat 
die Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle 
angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. 

Die Landesbank Baden-Württemberg als Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben übertragen: 

 Verwahrung der Vermögensgegenstände in den in der beigefügten Liste aufgeführten Märkten auf die dort 
genannten Unterverwahrer.  
 
Bei keinem der in der Liste aufgeführten Unterverwahrer handelt es sich um ein mit der Verwahrstelle kon-
zernmäßig verbundenes Unternehmen.  

Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Unterverwahrung ergeben: 

Interessenskonflikte aus der Unterverwahrung könnten unter anderem dann entstehen, falls die Verwahrstelle einen 
inländischen oder ausländischen Unterverwahrer mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen beauftragt und 
dieser Unterverwahrer zugleich das Portfoliomanagement oder das Risikomanagement des Sondervermögens aus-
übt. 

Die in einem solchen Fall denkbaren Interessenkonflikte entstehen dann in der Regel auf der Ebene des Unterver-
wahrers.   

Die Verwahrstelle geht nach eigenen Angaben mit den Interessenkonflikten wie folgt um: 

Zunächst ist der grundsätzliche Umgang mit Interessenskonflikten auf Seiten der Verwahrstelle durch entspre-
chende Organisations- und Verfahrensanweisungen geregelt. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird durch eine 
bis auf Ebene der Geschäftsführung unabhängige Stelle überwacht. 

 
In Bezug auf die vorgenannten Interessenkonflikte aus der Unterverwahrung erfolgt ein regelmäßiger Abgleich, ob 
Überschneidungen zwischen den von der Verwahrstelle genutzten Unterverwahrern und den mit den für das Port-
foliomanagement zuständigen Gesellschaften vorliegen. Etwaige Konzernverflechtungen werden dabei allerdings 
nicht berücksichtigt. Sollten sich bei dem vorgenannten Abgleich nach Auffassung der Verwahrstelle Anhaltspunkte 
für Interessenkonflikte ergeben, wird sie die Kapitalverwaltungsstelle (KVG) entsprechend informieren.  

 
Unabhängig von dem vorgenannten Abgleich seitens der Verwahrstelle ist der KVG unter Anwendung des Kapital-
anlagegesetzbuchs (KAGB) die Auslagerung des Portfoliomanagements oder des Risikocontrollings an einen Un-
terverwahrer ohnehin untersagt (§ 36 Abs. 3 Nr. 1 KAGB). 

 

Die Gesellschaft hat diese Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information 
durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. 
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2 Darstellung der kompletten Verwahrkette für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere 
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V. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN ÖSTERREICH 

 

Dieser Anhang enthält zusätzlichen Informationen für österreichische Anleger der Warburg Invest AG (die 
“Gesellschaft”). Der Anhang ist Bestandteil von und sollte im Zusammenhang mit dem Verkaufsprospekt und 
den Anhängen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vom Juni 2019 (der „Verkaufsprospekt“) gelesen wer-
den. Sofern nicht anders angegeben, haben alle definierten Begriffe in diesem Anhang dieselbe Bedeutung wie 
im Verkaufsprospekt. 

 

Die Gesellschaft hat die Absicht, Anteile des folgenden Teilfonds der Gesellschaft in Österreich öffentlich zu 
vertreiben, der Finanzmarktaufsicht im Wege über die zuständige Behörde des OGAW gemäß § 140 Invest-
mentfondsgesetz 2011 (InvFG) angezeigt und ist hierzu seit Abschluss des Anzeigeverfahrens gemäß § 36 des 
Gesetzes berechtigt: 

 

WI Global Challenges Index-Fonds 

  Anteilklasse I 

  Anteilklasse P 

 

1 Österreichische Zahlstelle 

 

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1; 1100 Wien, (die „österrei-
chische Zahlstelle“) wurde von der Gesellschaft als ihre Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 
141 InvFG bestellt. 

 

Anträge auf Rücknahme von Anteilen können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden und 
Zahlungen an die Anteilseigner sowie die Rücknahme von Anteilen können über die österreichische Zahlstelle 
durchgeführt werden. 

 

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen, der letzte Jahres-
bericht und, wenn anschließend veröffentlicht, Halbjahresbericht sind bei der Zahlstelle unter obiger An-
schrift kostenlos erhältlich. 

 

Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile der Teilfonds der Gesellschaft werden täglich unter www.war-
burg-invest-ag.de veröffentlicht.  

 

Alle übrigen Bekanntmachungen an die Anleger werden im „Elektronischen Bundesanzeiger“ sowie unter 
www.warburg-invest-ag.de veröffentlicht.  
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2 Besteuerung 

 

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach österreichischem Recht wesentlich von der in diesem Verkaufs-
prospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten 
ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren. 

 

 

Juni 2019 

 


